
Keine Stadtzeitung 
mehr verpassen? 

Dann jetzt den  
kostenlosen News-
letter abonnieren 
und alle 14 Tage die Stadtzeitung 
bequem online lesen. 

Neue Sharingstationen für E-Scooter
Netzwerk aus 22 Stationen sorgt für Ordnung und Sicherheit in der Innenstadt

Von Milva-Katharina Klöppel

Falsch abgestellte E-Scooter sol-
len in der Heilbronner Innenstadt 
zukünftig Geschichte sein. Insge-
samt 22 sogenannte Sharingstati-
onen für E-Scooter und Co. richtet 
die Stadt jetzt im Zentrum ein. 
Sie befinden sich vorrangig an
ÖPNV-Punkten wie Haltestellen 
und Orten mit hohem öffentlichen 
Interesse wie dem Frankenstadi-
on. Das so entstehende Netzwerk 
aus Sharingstationen schafft noch 
mehr Ordnung und Verkehrssicher-
heit in der Innenstadt.

Deutlich zu erkennen sind die 22 
Sharingstationen für Leihfahrzeu-
ge wie E-Scooter oder E-Bikes an 
der blauen Bodenmarkierung so-
wie zugehörigen Hinweisschildern. 
Auch in der App des Anbieters sind 
die Sharingstationen zukünftig klar 
gekennzeichnet. Das Abstellen au-
ßerhalb dieser Stati-
onen wird digital mit 
GPS durch den Anbie-
ter im Umkreis von bis 
zu 150 Metern unter-
bunden. Heißt: Wird 
der geliehene Roller 
in dieser Sperrzone 
abgestellt, kann die 
Miete technisch nicht 
beendet werden. Die Ausleihe läuft 
120 Minuten weiter und kostet 
dann 27 Cent pro Minute. Zusätz-
lich kommen 25 Euro Strafgebühr 
hinzu. 

Außerhalb der Sharingstatio-
nen und der damit verbundenen 
Sperrzone gelten die bisherigen 
Regelungen: So dürfen E-Scooter 

beispielsweise nicht in Fußgän-
gerzonen, vor Kindertagesstätten 
und Schulen oder auf privaten 
Flächen abgestellt werden. Auch 
Fahrradwege, Kreuzungen, Parks, 
Waldgebiete, Neckarbrücken und 
unbefestigte Neckarufer oder die 
Eingangsbereiche öffentlicher Ge-
bäude sind Sperrzonen.

Langfristig ist ein Ausbau 
der Sharingstationen geplant

„Zunächst sollen die Stationen im 
Innenstadtbereich angelegt und 
getestet werden“, erklärt Bürger-
meister Andreas Ringle. Hier sei 
die tägliche Nutzung von Leih-
fahrzeugen höher als im übrigen 
Stadtgebiet. „Sharingstationen in 
anderen Städten haben gezeigt, 
dass die Beschwerden deutlich zu-
rückgehen, wenn es ausgewiesene 
Parkzonen gibt“, sagt Ringle. „Wir 
planen deshalb langfristig, noch 

weitere Sharingstatio-
nen in allen Stadttei-
len einzurichten.“

Seit 2020 stehen im 
Stadtgebiet Heilbronn 
E-Scooter zum Leihen 
bereit und bieten eine 
gute Alternative, um 
kürzere Strecken kli-
maschonend zurück-

zulegen. Aktuell bietet in Heilbronn 
der Anbieter Tier rund 600 E-Scoo-
ter und 160 E-Bikes zum Mieten an. 
Der Vertrag läuft noch bis August 
2025. 

INFO: Eine Karte mit allen 22 
Sharingstationen sowie weiteren 
Informationen steht unter www.
heilbronn.de/e-scooter. 

Neuer Leiter des
Gesundheitsamtes

Dr. Scheerle ist Nachfolger

Das Städtische Gesundheitsamt 
Heilbronn wird ab 2025 von Dr. Mi-
chael Scheerle 
(Foto: Stadtar-
chiv Heilbronn/
Whalen) geleitet. 
Der Gemeinde-
rat wählte den 
56-Jährigen zum 
Nachfolger von 
Dr. Peter Liebert, 
der Anfang Juni in die Freistellungs-
phase der Altersteilzeit wechselt.

Michael Scheerle ist bereits 
seit November 2022 als Arzt beim 
Gesundheitsamt tätig. Aktuell ab-
solviert er die Weiterbildung zum 
Facharzt für öffentliches Gesund-
heitswesen, die er Anfang kommen-
den Jahres abschließen wird. Daher 
übernimmt bis Ende dieses Jahres 
die bisherige stellvertretende Leite-
rin Dr. Bettina Vadokas die kommis-
sarische Leitung des Gesundheits-
amtes.

Der gebürtige Heilbronner hat 
an der Ludwig-Maximilian-Univer-
sität München promoviert und war 
nach Stationen am SLK-Klinikum 
bei den Kreiswehrersatzämtern 
Heilbronn und Stuttgart sowie dem 
Karrierecenter der Bundeswehr 
tätig. In zwei berufsbegleitenden 
Studiengängen hat er sich zudem 
mit Gesundheitsmanagement und 
Unternehmensführung beschäftigt 
und einen Master of Business Admi-
nistration erworben. Das Städtische 
Gesundheitsamt hat den öffentli-
chen Auftrag, die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger Heilbronns 
zu fördern und zu schützen. (ck)

Durch die neuen Sharingstationen haben E-Scooter jetzt ihre festen Plätze in der Stadt. Foto: Klöppel

Bahnstrecke ab
9. Juni gesperrt

Verbindung Heilbronn – Eppingen

Ab Sonntag, 9. Juni, 3 Uhr, wird die 
Bahnstrecke zwischen dem Heil-
bronner Hauptbahnhof und dem 
Eppinger Bahnhof vollständig ge-
sperrt. Auch der innerstädtische 
Stadtbahnabschnitt Heilbronn 
Hbf/Willy-Brandt-Platz bis Harmo-
nie wird weitestgehend gesperrt. 
Die Sperrung wird bis voraussicht-
lich Sonntag, 15. Dezember, 2 Uhr, 
andauern.

Grund für die Streckensperrung 
sind zwei parallel stattfindende 
große Baumaßnahmen der AVG 
und der Stadtwerke Heilbronn 
– Verkehrsbetriebe (SWHN) zur 
Verbesserung der Schieneninfra-
struktur. Die AVG baut den bisher 
eingleisigen Teil der Bahnstrecke 
zwischen Schwaigern und Leingar-
ten zweigleisig aus. Daher muss 
der Zugverkehr im genannten 
Zeitraum zwischen Eppingen und 
Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz 
vollständig eingestellt werden. Ein 
Ersatzverkehr mit Bussen der AVG 
übernimmt auf diesem Abschnitt 
die Fahrten der Stadtbahnlinie S4.

Ersatzverkehr mit Bussen 
ist eingerichtet

Die Deutsche Bahn richtet für die 
ausfallenden Verbindungen der Li-
nie RE45 ebenfalls einen Ersatzver-
kehr mit Bussen ein. Von diesem 
werden nur die entfallenden Halte-
stellen des RE45 bedient. Fahrgäs-
te von/nach Gemmingen Bahnhof 
sowie Eppingen müssen beachten, 
dass die Ersatzhaltestellen der 
Busse für die S4 und RE45 an unter-
schiedlichen Stellen liegen. (red)

Etat 2024 genehmigt
Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt Haushalt

Das Regierungspräsidium Stutt-
gart als zuständige Aufsichtsbehör-
de hat die Haushaltssatzung der 
Stadt Heilbronn für das Haushalts-
jahr 2024 genehmigt. Diese hatte 
der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung bereits am 21. Dezember 
2023 einstimmig beschlossen. Die 
nun erfolgte Bestätigung und Ge-
nehmigung durch das Regierungs-
präsidium ist Voraussetzung dafür, 
dass die Stadtverwaltung die im 
Haushalt aufgeführten und aktuell 
anstehenden Investitionsmaßnah-
men beginnen darf. 

„Äußerst zufriedenstellende 
Haushaltssituation“

Der Stadt attestiert das Regie-
rungspräsidium in Anbetracht 
der Rahmenbedingungen „eine 
äußerst zufriedenstellende Haus-
haltssituation“. Nach den vorläufi-
gen Rechnungsergebnissen weise 
das Haushaltsjahr 2023 deutliche 
Verbesserungen im Planvollzug 
aus und schließe aller Voraussicht 
nach mit einem deutlichen Über-
schuss ab. 

Der Ergebnishaushalt, der die 
laufenden Ausgaben abdecke, sei 
in ordentlichen Erträgen und or-
dentlichen Aufwendungen voraus-
sichtlich mehr als ausgeglichen. 
Der Gesamtergebnishaushalt 2024 
schließe voraussichtlich mit ei-
nem Überschuss in Höhe von rund 
11,83 Millionen Euro ab, der den 
Rücklagen zugeführt werde. In den 
Folgejahren stünden diese Ergeb-
nisrücklagen der Stadt Heilbronn 
dann zum Ausgleich von etwaigen 

Fehlbeträgen zur Verfügung.
Der Finanzhaushalt, in dem dau-

erhafte Investitionen abgebildet 
sind, sehe für das laufende Jahr 
ein ambitioniertes Paket mit einem 
Volumen von rund 77,75 Millionen 
Euro vor und erreiche einen neuen 
Höchstwert. „Beachtlich und an-
erkennenswert ist, dass die Stadt 
Heilbronn – wie auch im Vorjahr 
– den Finanzhaushalt komplett 
ohne Fremdmittel stemmen kann 
und die Entschuldungsoffensive 
im Haushaltsjahr 2024 konsequent 
fortführt“, schreibt das Regierungs-
präsidium.

Nach der aktuellen Finanzpla-
nung werde sich die stabile Finanz-
lage in den Folgejahren jedoch 
nicht fortsetzen. Das veranschlagte 
ordentliche Ergebnis falle in den 
Jahren 2025 bis 2027 jeweils deut-
lich negativ aus. Die erwarteten 
Fehlbeträge im Ergebnishaushalt 
seien tendenziell steigend, sodass 
der Ergebnishaushalt eine bedenk-
liche Entwicklung aufnehme. Aber 
trotz des erwarteten Liquiditäts-
schwunds blieben die Investitions-
auszahlungen in den Folgejahren 
voraussichtlich auf einem sehr ho-
hen Niveau. 

Aufgrund der verstärkten Inves-
titionstätigkeit könne die Stadt 
Heilbronn in den Jahren 2025 bis 
2027 voraussichtlich nicht weiter 
auf Kreditaufnahmen verzichten 
und weite folglich den Schul-
denstand von 0,83 Millionen Euro 
zum 31. Dezember 2024 auf 75,48 
Millionen Euro zum 31. Dezember 
2027 aus. (pin)

Ein Fest im Zeichen von Europa
Die Europawahlkampagne des 
Staatsministeriums Baden-Würt-
temberg macht am Freitag, 31. 
Mai, Halt auf dem Kiliansplatz in 
Heilbronn. Von 13 bis 18 Uhr dreht 
sich alles um die Themen EU und 
Europawahlen. Die Europa-Union 
Heilbronn ist mit einem Infostand 
vertreten. Um 13 Uhr spricht Bür-
germeisterin Agnes Christner. (red)

Bürgerämter geschlossen 
Wegen der aufwendigen Stimm-
auszählung der Gemeinderatswahl 
bleiben am Montag, 10. Juni, alle 
Bürgerämter, sowohl im Rathaus 
als auch in den Stadtteilen, die 
Ausländer- und Staatsangehörig-
keitsbehörde, die Führerschein-
stelle und das Standesamt sowie 
die Abteilung Abfallgebühren bei 
den Entsorgungsbetrieben ge-
schlossen. Insgesamt ist die Stadt-
verwaltung am 10. Juni aufgrund 
der Stimmauszählung nur in einem 
eingeschränkten Dienstbetrieb. Mit 
Abstrichen in der telefonischen Er-
reichbarkeit ist zu rechnen. Ein 
Notdienst der Bürgerämter kann 
unter Telefon 07131 56-0 erfragt 
werden. Die Anzeige von Sterbefäl-
len beim Standesamt ist möglich. 
Die städtische Zulassungsstelle ist 
geöffnet. (red)

Abfallberatung geschlossen
Wegen eines internen Umzugs ist 
die Abfallberatung am Montag, 3. 
Juni, geschlossen. Gleiches gilt 
für die Abteilung Abfallgebühren. 
Die Mitarbeitenden sind bei einer 
Schulung. (red)

Vortrag zum Holzbau
„Zur Sinnhaftigkeit des Konstru-
ierens mit Holz“ referiert der Ar-
chitekt Klaus de Winder am Don-
nerstag, 6. Juni, und stellt das 
von seinem Berliner Büro geplan-
te Wohnhaus „Neckarfuxx“ vor. 
Der Vortrag beginnt um 18 Uhr in 
der Jugendherberge Heilbronn, 
Paula-Fuchs-Allee 3 (Raum Stock-
port). Um Anmeldung per E-Mail 
an neckarbogen@heilbronn.de 
wird gebeten. Die Teilnahme ist 
kostenlos. (red)

Neue Ausstellung „Rackartig & 
friends“ auf der Inselspitze
Unter dem Titel „Rackartig 
& friends“ zeigt Markus Rack 
ab Samstag, 1. Juni, gemein-
sam mit Cornelia Herrmann 
und Paul Ionescu Malerei und 
Skulpturen auf der Inselspitze. 
Die Vernissage findet am Frei-
tag, 31. Mai, um 19 Uhr statt. 
Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 
30. Juni, auf der Inselspitze und 
ist samstags und sonntags von 12 
bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. 
Der Eintritt ist frei. (red)

Anpfiff für InklusionsCup
Bereits zum zehnten Mal treten 
am Samstag, 8. Juni, ab 10 Uhr 
Spielerinnen und Spieler mit und 
ohne Beeinträchtigung beim Inklu-
sionsCup an. Das Turnier findet im 
Stadion des FC Union Heilbronn, 
Viehweide 25 statt. Der Eintritt ist 
kostenlos. (red)

kurzNOTIERT

Erste Hürde
genommen

 European Green Capital 2026

Geschafft: Die Europäische Kom-
mission hat am Donnerstag, 16. 
Mai, die Bewerbung Heilbronns 
als „European Green Capital 2026“ 
und damit grüne Hauptstadt Euro-
pas akzeptiert. 

Gemeinsam mit den anderen 
Bewerbern – Braga (Portugal), 
Brașov (Rumänien), Córdoba 
(Spanien), Guimarães (Portugal), 
Klagenfurt am Wörthersee (Öster-
reich), Linz (Österreich), Riga (Lett-
land) und Rybnik (Polen) – geht die 
Stadt jetzt motiviert und selbst-
bewusst in die nächste Phase. Mit 
der Auszeichnung will die EU grü-
ne, nachhaltige Städte mit über 
100.000 Einwohnenden in den 
Fokus rücken und damit andere 
Städte inspirieren. Der Gewinn des 
Titels verpflichtet eine Stadt dazu, 
das Titeljahr auszurichten. (red)

Standorte der neuen Sharingstationen
1.  Allee Post / Titotstraße
2.  Allee / Klarastraße
3.  Harmonie Kunsthalle / Karlstraße
4.  Harmonie Hafenmarktpassage / Schulgasse
5.  Berliner Platz / Theater
6.  Kramstraße / Mosergasse
7.  Obere Neckarstraße / Rosenbergstraße
8.  Kurt-Schumacher-Platz / Lehners
9.  Kaiser-Friedrich-Platz
10. Turmstraße (Bestand)
11. Gerberstraße (Bestand)

12.  Am Wollhaus / Technisches Rathaus
13.  Neckarbogen / Bleichinselbrücke
14.  Wohlgelegen 1
15.  Wohlgelegen 2
16.  Wohlgelegen 3 
17.  Wohlgelegen 4 
18.  Theresienstraße / Badstraße
19.  Theresienstraße / Frankenstadion
20.  Theresienstraße / Karlsruher Straße (P+R)
21.  Hauptbahnhof (Bestand)
22.  Quartiersgarage Neckarbogen (Bestand)
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Seit zehn Jahren ist das Wir gefragt
Bei öffentlichen Planungen der Stadt Heilbronn gehört Bürgerbeteiligung heute dazu 

Von Milva-Katharina Klöppel

Wer weiß am besten, ob auf dem 
Spielplatz ein Klettergerüst oder 
aber eine Wippe fehlt? Natürlich 
die Kinder, die sich dort austoben. 
Und wer sollte gefragt werden, 
wenn ein Stadtteil saniert wird? 
Die Menschen, die dort leben. Vor 
zehn Jahren hat der Heilbronner 
Gemeinderat den Grundstein für 
eine neue Kultur der Bürgerbe-
teiligung in Heilbronn gelegt. Die 
„Leitlinien für eine mitgestaltende 
Bürgerbeteiligung in Heilbronn“ 
stellen sicher, dass die Meinungen 
und Bedürfnisse der Menschen be-
rücksichtigt werden.

Wirsind.heilbronn.de heißt die 
Plattform für Bürgerbeteiligung im 
Internet, auf der aktuell 43 Vorha-
ben zu finden sind. Darunter ver-
steht die Stadt wichtige Projekte. 
Bei einigen dieser geplanten Maß-
nahmen können die Bürgerinnen 
und Bürger mitreden und ihre 
Ideen und Meinungen einbringen. 
Über die Vorhaben sowie weitere 
große Projekte der Stadt können 
sich Interessierte in Steckbriefen 
informieren. 

Drei Beispiele für gelungene 
Bürgerbeteiligung

Die Themen auf der Vorhaben-
liste sind vielfältig: Der Zustand 
des Spielplatzes Leinbachpark in 
Neckargartach war beispielsweise 
ein Thema für die kleinsten Stadt-
bewohnerinnen und -bewohner. 

Nach und nach waren die Spiel-
geräte auf der Corell’schen Insel 
aus Sicherheitsgründen abgebaut 
worden. Entsprechend plante die 
Stadt vor einem Jahr eine umfang-
reiche Sanierung des Spielplatzes 
sowie eine Verbesserung der Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz. 
Nach einer gemeinsamen Ortsbe-
gehung folgte eine Bürgerbefra-
gung. Jeder der wollte, konnte ei-
nen Fragebogen ausfüllen – digital 

sowie in Papierform. Ein Kinder-
garten hielt seine Ideen zudem auf 
einem großen Plakat fest. Damit 
wurden Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur informiert. Einige der Ide-
en wie Schattensitzplätze und eine 
inklusive Nestschaukel konnten in 
den Entwurf des neuen Spielplat-
zes einfließen. 

Noch einen Schritt weiter ging 
die Bürgerbeteiligung bei der 
Radschnellverbindung RS3 – ein 

Vorhaben des Landes Baden-Würt-
temberg und eine von drei Pi-
lotstrecken. Ziel ist es, den Stra-
ßenverkehr zu entlasten, indem 
überörtliche Verbindungen für den 
Radverkehr geschaffen werden, die 
ein sicheres, komfortables und zü-
giges Vorankommen ermöglichen. 
Nach einer Infoveranstaltung, ei-
ner Onlinebeteiligung zu verschie-
denen Trassenvarianten folgte am 
Ende eine Dialogwerkstatt. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmen-
den flossen in den Vorschlag für 
eine Vorzugstrasse ein. 

Sandra Bertsch, bei der Stadt 
für das Thema Bürgerbeteiligung 
zuständig, spricht hier von drei 
Stufen. „Die drei Stufen der Bür-
gerbeteiligung sind Informieren, 
Befragen und Mitentscheiden“, so 
die 36-Jährige. „Beim Informieren 
erhalten die Menschen alle wichti-
gen Fakten. Beim Befragen können 
sie ihre Ansichten mitteilen, und 
beim Mitentscheiden wirken sie an 
Entscheidungen aktiv mit.“ 

Begleitung von aktuellen 
Aktionen der Stadt

Neben klassischen Planungsvor-
haben der Stadt findet man im 
Internet unter Wirsind.heilbronn.
de auch Informationen zu Kampa-
gnen der Stadt Heilbronn. Noch bis 
Sonntag, 2. Juni, können sich bei-
spielsweise Ehrenamtliche bei der 
Aktion „Du machst Heilbronn.“ be-
werben und über ihr Engagement 
für die Stadt berichten.

Neben Onlinebefragungen finden im Rahmen von Bürgerbeteiligungen auch 
Dialogwerkstätten und mehr statt. Foto: Sandra Bertsch

Barrierefreie Bushal-
testellen kommen

Raidweg wird saniert

Im Raidweg in Heilbronn-Sontheim 
wird aktuell zwischen der Leibl-
straße und der Spitzwegstraße der 
Straßenbelag saniert. Damit lässt 
die Stadt Heilbronn Schäden durch 
den Busverkehr, altersbedingte Ab-
nutzung und Aufgrabungen durch 
verschiedene Leitungsträger besei-
tigen. Zudem werden die Gehwege 
und die Bushaltestellen barriere-
frei gestaltet.

Die Haltestellen „Sontheim 
Friedhof“ (Richtung Norden), 
„Raidweg“ und „Spitzwegstraße“ 
der Linien 31, 41 und 42 entfal-
len während der Bauzeit bis Ende 
September. Die Haltestelle „Stau-
fenbergstraße“ wird nach Westen 
verlegt. Eine Umleitung ist ausge-
schildert.

Baumaßnahme über 
drei Abschnitte

Die Baumaßnahme erstreckt sich 
über drei Bauabschnitte. Zunächst 
wird der Raidweg von der Leibl-
straße bis zur Arnoldstraße, ein-
schließlich der Kreuzungsbereiche, 
für sieben Wochen voll gesperrt. In 
den folgenden sechs Wochen folgt 
der zweite Bauabschnitt von der 
Arnold- bis zur Spitzwegstraße. 
Zum Abschluss der Baumaßnahme 
wird die Asphaltdecke eingebaut. 
Hierfür muss der gesamte Bereich 
von der Leibl- bis zur Spitzwegstra-
ße für zwei Wochen voll gesperrt 
werden. Das Amt für Straßenwe-
sen hat die Anlieger gesondert in-
formiert. (ck)
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Rückrunde der
Jugendkonferenzen

Aus Erfahrung lernen

Die Jugendkonferenzen des Stadt- 
und Kreisjugendring Heilbronn 
(SKJR) gehen in die Rückrunde. 
Nachdem letztes Jahr die ersten 
Jugendkonferenzen stattgefunden 
haben, werden auch dieses Jahr 
in jedem Heilbronner Stadtteil die 
Jugendlichen nach ihren Ideen 
gefragt, wie die Stadt verbessert 
werden kann. Dabei wird man aus 
den Erfahrungen der Jugendkon-
ferenzen von letztem Jahr lernen 
und dieses Jahr potentielle Fehler 
vermeiden. 

Alle Termine findet man auf 
der Website des SKJR. Außerdem 
finden am Sonntag,  9. Juni, die 
Kommunalwahlen statt. Die Be-
sonderheit dieses Jahr ist, dass ab 
16 Jahren gewählt werden darf. 
Aus diesem Anlass veranstaltet 
der SKJR in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendgemeinderat ein soge-
nanntes politisches Speed Dating. 
Bei diesem Vorhaben werden Wäh-
lerinnen und Wähler ab 16 Jahren 
die Möglichkeit haben, den Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern 
der Parteien Fragen zu stellen. 
Dadurch können insbesondere 
junge Wählerinnen und Wähler die 
einzelnen Parteien näher kennen-
lernen. Auch dazu 
findet ihr weitere 
Informationen 
auf der Website 
des SKJR.

Leke Alidema
Jugendgemein-
derat 

jungeRÄTEgemeinderat
AKTUELL

Neues Konzept für das
Neubaugebiet Längelter
Heilbronn wächst. Deshalb müs-
sen weitere Flächen für dringend 
benötigten neuen Wohnraum aus-
gewiesen werden. Eine der weni-
gen Flächen im Stadtgebiet, die 
dafür in Frage kommen, ist das 
Gebiet Längelter bei der Kreisbe-
rufsschule in Heilbronn-Böckin-
gen. Hier könnten in den 2030er 
Jahren rund 950 neue Wohnungen 
entstehen. Nach einem intensiven 
Planungsprozess und einer Diskus-
sion im Gemeinderat liegt jetzt ein 
überarbeitetes Konzept vor. Ge-
plant sind ein vielfältiges Quartier 
mit gemeinschaftlich nutzbaren 
Wohnhöfen, ein hoher Anteil an 
Grünflächen und hohe Anforde-
rungen an Klimaschutz und Klima-
anpassung. Im Juli wird die Stadt 
das Konzept in einer Infoveranstal-
tung vorstellen und die Öffentlich-
keit beteiligen. Das umfangreiche 
Konzept ist unter www.heilbronn.
de/laengelter abrufbar. 
Damit sich die Eigentumsverhält-
nisse in dem fast 18 Hektar gro-
ßen Gebiet nicht als Hindernis 
erweisen, sichert sich die Stadt 
jetzt ein Vorkaufsrecht auf die im 
Plangebiet liegenden Grundstü-
cke in Privateigentum. Dazu hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am Dienstag, 14. Mai, die „Satzung 
über ein besonderes Vorkaufs-
recht ‚Längelter‘“ beschlossen. Die 
Satzung gibt der Stadt das Recht, 
bebaute und unbebaute Grund-
stücke zu erwerben, die zum Kauf 
angeboten werden. Nicht damit 
verbunden ist ein generelles Kauf-verbunden ist ein generelles Kauf-verbunden ist ein generelles Kauf
recht für alle Grundstücke. (ck)

Stadtbibliothek passt ab 2025 
Gebühren an
Am Freitag, 14. Juni, öffnet die 
Stadtbibliothek im Theaterforum 
K3 wieder ihre Türen. Nach einem 
grundlegenden Umbau erwarten 
die Nutzerinnen und Nutzer künf-die Nutzerinnen und Nutzer künf-die Nutzerinnen und Nutzer künf
tig großzügige Räume, zahlreiche 
Lese- und Arbeitsplätze, ein brei-
tes Medienangebot mit neuester 
Technik und modernem Mobili-
ar. Medienbegeisterte bietet sich 
dann zunächst die Gelegenheit, 
die neue Stadtbibliothek zur bis-
her bekannten Nutzungsgebühr 
kennenzulernen, bevor diese ab 
Juli 2025 angehoben wird.
Nach acht Jahren mit konstanten 
Gebühren wird die Jahresgebühr 
von 20 auf zukünftig 24 Euro er-
höht, die Nutzungsgebühr für drei 
Monate wird entsprechend um ei-
nen Euro von acht auf neun Euro 
erhöht. Um das familienfreundli-
che Angebot beizubehalten, sind 
Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 18 Jahre auch weiterhin 
von der Nutzungsgebühr befreit. 
Zudem werden die Sondergebüh-
ren für aktuelle Neuerscheinungen 
und Bestseller aufgehoben. (izq) 

Großes Neubauprojekt in 
Alt-Böckingen
Das Vorhaben soll gleich zwei Eng-
pässe im Stadtteil Böckingen auf-pässe im Stadtteil Böckingen auf-pässe im Stadtteil Böckingen auf
lösen: Im Schulterschluss setzen 
Stadt Heilbronn und Stadtsied-
lung im Zentrum von Alt-Böckin-
gen ein Projekt um, das eine neue, 
moderne Ortsmitte schaffen soll. 
In einem neuen Gebäudekomplex 
sollen im oberen Bereich ein Er-
weiterungsbau für die Grundschu-
le mit Mensa und darunter ein Le-
bensmittelmarkt entstehen. Die 
Plangebietsfläche liegt zwischen 
den Hauptachsen Ludwigsburger 
und Klingenberger Straße und um-
fasst rund 4400 Quadratmeter. Der 
Gemeinderat hat den Bebauungs-

plan 29B/18 „Schule und 
Markt“ als Satzung 

beschlossen. 
(red)

Ausführliche 
Informationen  
finden Sie auf 

www.heilbronn.de

Vorbereitungen für neue Neckartalschule 
Öffentlicher Spielplatz und Pausenhof Grünewaldschule werden umgestaltet

Damit der Neubau der Neckartal-
schule in Heilbronn-Böckingen und 
die Schaffung eines gemeinsamen 
Schulcampus mit der Grünewald-
schule Ende dieses Jahres planmä-
ßig beginnen können, sind zuvor 
einige vorbereitende Maßnahmen 
erforderlich. 

Pausenhof der Grünewaldschule 
muss umgestaltet werden

So müssen als erstes der Pausen-
hof der Grünewaldschule umge-
staltet und der öffentliche Spiel-
platz in der Salzburger Straße nach 
Norden verlegt werden. Für beide 
Maßnahmen hat der Gemeinderat 

am Dienstag, 14. Mai, die Verwal-
tung ermächtigt, die Bauleistungen 
zu vergeben, sofern die Kosten-
berechnung eingehalten werden 
kann.

Für den Umbau des Pausen-
hofes Grünewaldschule soll die 
unterrichtsfreie Zeit der Som-
mer- und Herbstferien genutzt 
werden. Die Verlegung des Kin-
derspielplatzes ist in den Herbst- 
und Wintermonaten 2024/25 
vorgesehen, wenn der Spiel-
platz weniger stark genutzt wird.
Laut Kostenberechnung sind 
für den Pausenhof Grünewald-
schule 620.000 Euro und für den 

Kinderspielplatz 165.000 Euro an-
gesetzt. Um bessere Preise erzielen 
zu können, sollen die Bauarbeiten 
für beide Maßnahmen in einem 
Zug ausgeschrieben und vergeben 
werden.

Die Neckartalschule Heilbronn 
ist ein sonderpädagogisches Bil-
dungs- und Beratungszentrum 
(SBBZ) mit dem Förderschwer-
punkt Lernen, das derzeit rund 120 
Schülerinnen und Schüler in den 
Klassen 1 bis 9 besuchen. Schul-
träger ist die Stadt Heilbronn. Das 
Schulgebäude stammt aus den 
1930er Jahren und entspricht nicht 
mehr den Bedürfnissen eines SBBZ. 

Unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten kann es nicht mehr sa-
niert, erweitert und an die heutigen 
Bedürfnisse angepasst werden. 

Vor diesem Hintergrund hat der 
Gemeinderat beschlossen, den Alt-
bau durch einen Neubau zu ersetzen.
Die im Erdgeschoss geplante künf-Die im Erdgeschoss geplante künf-Die im Erdgeschoss geplante künf
tige Mensa soll auch der benach-
barten Grünewaldschule zur Verfü-
gung stehen. Damit beide Schulen 
zu einem Campus zusammenwach-
sen, wird die Landwehrstraße zwi-
schen der Grünewaldschule und 
der Neckartalschule rückgebaut 
und in einen geschwungenen Fuß- 
und Radweg umgewandelt. (ck)

Neue Innenstadtgrundschule statt  Alte Kelter
Gemeinderat beschließt Standort und weiteres Vorgehen

An Stelle der Alten Kelter im 
Schulcampus von Mönchsee- und 
Theodor-Heuss-Gymnasium soll 
zukünftig die neue Innenstadt-
grundschule entstehen. Das ist das 
Ergebnis der Machbarkeitsstudie, 
die das Büro Drees & Sommer in 
den vergangenen Monaten durch-
geführt hat.

So sollen Kelter- und Lagerbe-
reich der Alten Kelter einschließlich 
Gewölbekeller abgerissen und neu 
bebaut werden, die Mensa bleibt 
hingegen bestehen und steht zu-
künftig auch der Grundschule zur 
Verfügung. Der Entscheidung liegt 
neben der umfassenden Prüfung 
verschiedener Standorte und ih-
rer Auswirkung auf die Freiflä-
chen der bestehenden Schulen 
eine umfassende Beteiligung von 
Fritz-Ulrich-Gemeinschaftsschule, 
Mönchsee-Gymnasium und Theo-
dor-Heuss-Gymnasium sowie von 
Vertreterinnen und Vertretern des 
Gemeinderats zugrunde.

Multifunktionale Aula auch 
für andere Schulen nutzbar

Neben dem Standort hat der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 
14. Mai dem geplanten Raumpro-
gramm und Flächenlayout der 
dreizügigen Ganztagsgrundschule 
einstimmig zugestimmt. Auf drei-
einhalb Geschossen soll das neue 
Gebäude vier Lernhäuser für die 

jeweiligen Jahrgangsstufen sowie 
einen Verwaltungsbereich und ei-
nen frei nutzbaren Bereich aufwei-
sen. Zudem ist eine multifunktio-
nale Aula im Neubau geplant, die 
zukünftig auch den anderen Schu-
len auf dem Campus zur Verfügung 
stehen wird.

Interimsstart in Containeranlage 
der Fritz-Ulrich-Schule

Während der Planungs- und Bauzeit 
sollen die Schulklassen zunächst 
in die angemietete Container-
anlage der Fritz-Ulrich-Gemein-
schaftsschule einziehen. Mit der 
Fritz-Ulrich-Schule wurden hierfür 
entsprechende Vereinbarungen 
getroffen, die einen reibungslosen 
Schulbetrieb beider Schulen er-
möglichen. 
Hierzu zählen beispielsweise ab-
gestimmte Pausenzeiten, um Ab-
lenkung vom Lerngeschehen zu 
verhindern, sowie Abgrenzungen 
der Pausenflächen durch eine ge-
staltende Begrünung.

Die Grundschule soll entgegen 
der bisherigen Planungen erst zum 
Schuljahr 2025/2026 eingerichtet 
werden. Hintergrund ist eine Zeit-
verzögerung im Genehmigungs-
prozess des neuen Schulstandorts 
aufgrund eines Einspruchs durch 
den Bezirkspersonalrat der angren-
zenden Schulen sowie der erneu-
ten Standortsuche. 

Mit einer Genehmigung für den 
neuen Grundschulstandort durch 
das Regierungspräsidium Stuttgart 
wird noch vor den Sommerferien 
gerechnet. Sobald diese vorliegt, 
wird das Staatliche Schulamt Heil-
bronn die Schulleitung ausschrei-
ben.

Um zwischenzeitlich die Nach-
frage nach Grundschulplätzen zu 
überbrücken, unterstützt die Ger-
hart-Hauptmann-Grundschule. 
Sie wird zum Schuljahr 2024/2025 
erneut eine zusätzliche erste Klas-
se und somit fünf Schulanfänger-
klassen aufnehmen. Aus Kapa-
zitätsgründen weicht die Schule 
dann mit Einzelangeboten wie 

beispielsweise Religionsunterricht 
oder Betreuungsangeboten in 
Räumlichkeiten in der Container-
anlage der Fritz- Ulrich-Schule aus.

Weiteres Vorgehen auf dem Weg 
zur neuen Innenstadtgrundschule

Auf Basis der Ergebnisse von Mach-
barkeitsstudie und Raumpro-
gramm führt die Stadt Heilbronn 
im nächsten Schritt ein Wettbe-
werbsverfahren für die Architek-
tur des neuen Schulstandorts 
und die Freiflächengestaltung des 
zukünftigen Schulcampus, beste-
hend aus Innenstadtgrundschule, 
Mönchsee-Gymnasium und Theo-
dor-Heuss-Gymnasium, durch. (izq)

So könnte die neue Innenstadtgrundschule nach einer Visualisierung der 
Machbarkeitsstudie aussehen. Foto: Stadt Heilbronn; Drees & Sommer
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Sieben auf einen Streich
Weitere Gebäude für den Neckarbogen geplant – Baubeginn für 100 zusätzliche Wohnungen könnte Herbst 2025 sein

Von Claudia Küpper

In Heilbronns Stadtquartier Neck-
arbogen wird auch künftig auf ho-
hem Niveau gebaut. Das zeigen die 
Planungen für sieben weitere Ge-
bäude, deren Investoren jetzt vom 
Heilbronner Gemeinderat grünes 
Licht zur Folgeplanung erhalten 
haben. Baubeginn für die Gebäude 
mit etwa 100 Wohnungen könnte 
Herbst 2025 sein.

Bis zu 25 Prozent 
geförderter Wohnraum

Anspruchsvolle Architektur, viel-
fältige Nutzungen und technische 
Innovationen sind das Markenzei-
chen von Heilbronns Stadtquar-
tier Neckarbogen. Diese Kriterien 
zeichnen auch die jetzt ausgewähl-
ten sieben Arbeiten aus. Rund 
20 bis 25 Prozent der geplanten 
Wohnungen sollen als geförder-
ter Wohnraum entstehen, in ei-
nigen Erdgeschossflächen sind 
gewerbliche oder gemeinschaft-
liche Nutzungen vorgesehen. Do-
minierender Baustoff ist Holz, die 
Dachflächen sind überwiegend der 
Gemeinschaftsnutzung und PV-An-
lagen vorbehalten.

Vorausgegangen war wie bei 
den ersten beiden Bauabschnit-
ten im Neckarbogen ein Investo-
renauswahlverfahren. Bei diesem 
konnten Investoren sich durch Ein-
reichung eines Entwurfs und eines 
Nutzungskonzepts für die sieben 
Grundstücke zwischen dem Karls-
see und dem nördlichen Floßhafen 
bewerben. Ein Bewertungsgremi-
um aus Stadtplanern, Architekten 
sowie Vertreter aller Gemeinde-
ratsfraktionen hat dann Anfang 
April die Arbeiten begutachtet und 
eine einstimmige Empfehlung an 
den Gemeinderat ausgesprochen. 
Der Gemeinderat ist nun der Emp-
fehlung des Gremiums gefolgt.

Drei Investoren mit 
fünf Architekturbüros

Insgesamt hatten acht Investoren 
22 Arbeiten von 13 verschiedenen 
Architekturbüros zur Teilnahme 
eingereicht. Drei Investoren mit 
fünf verschiedenen Architekturbü-
ros kommen davon jetzt zum Zug.
Drei weitere Grundstücke sind 
für studentisches Wohnen 

vorgesehen. Die Entwürfe werden 
ebenfalls vom Bewertungsgremi-
um beurteilt. Hier sind die Vorpla-
nungen allerdings noch nicht abge-
schlossen.

Nach dem Auswahlverfahren ist 
Oberbürgermeister Harry Mergel 
sehr zufrieden. „Die eingereichten 
Arbeiten beeindrucken durch ihre 
architektonische und städtebauli-
che Qualität und garantieren eine 
Weiterentwicklung des Neckarbo-
gens auf dem bisherigen Niveau. 
Dabei ist auch die soziale Ausge-
wogenheit wieder berücksichtigt.“

Reiner Nagel, Vorsitzender des 
15-köpfigen Bewertungsgremi-
ums, lobt: „Der Neckarbogen ist 
ein bundesweites Vorzeigeprojekt. 
Die zahlreichen Preise und Aus-
zeichnungen sprechen für sich. 
Mit dem Dreiklang aus Architektur, 
Nutzung und technischen Innovati-
onen setzt Heilbronn Maßstäbe im 
Städtebau.“ Nagel ist Vorstands-
vorsitzender der Bundesstiftung 
Baukultur und begleitete bereits 
die Investorenauswahlverfahren 
für den ersten und zweiten Bauab-
schnitt.

Autoarmes Quartier mit 
Wohnraum für 3500 Menschen

Im ersten Bauabschnitt wohnen 
heute bereits 600 Menschen. Der 
zweite Bauabschnitt für etwa 800 
Bewohner ist seit Herbst 2022 im 
Bau und kann voraussichtlich in 
Teilen ab Ende dieses Jahres bezo-
gen werden. Bis Anfang der 2030er 
Jahre soll der Neckarbogen kom-
plett bebaut sein mit Wohnraum 
für insgesamt etwa 3500 Men-
schen, einer internationalen Schu-
le sowie Gewerbeflächen für etwa 
1000 Arbeitsplätze. 

Die Stadt Heilbronn verfolgt 
beim Neckarbogen die Realisie-
rung eines autoarmen Quartiers, 
bei dem 70 Prozent aller Wege zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus 
und Bahn zurückgelegt werden. 
Öffentliche Flächen sollen weitge-
hend Fußgängern und Radfahrern 
vorbehalten sein. Eine Quartiersga-
rage inklusive E-Ladeinfrastruktur 
und Sharing-Angeboten unterstüt-
zen dabei.

INFO: Ein Kurzfilm über die 
Planungen steht unter www.heil-
bronn.de/neckarbogen-west.

Als grüner Farbtupfer direkt am Karlssee ist dieses fünfgeschossige Holzhybrid-Gebäude im Stadtquartier Neckarbogen geplant. Visualisierung: Investor: 
Pflugfelder P Immobilien GmbH, Ludwigsburg/Architektur: Unique Studio, Stuttgart.

Workshop für
Trennungskinder

Am 29. Juni in der Beratungsstelle

Durch die Trennung von Eltern ver-
ändert sich für Kinder häufig sehr 
viel. Sie leiden oft unter emotiona-
len Belastungen wie Unsicherheit 
und Traurigkeit. Zusätzlich können 
sie mit Loyalitätskonflikten und 
Veränderungen im sozialen Um-
feld konfrontiert sein. Gleichzeitig 
sind Eltern oftmals stark mit ihren 
eigenen Problemen beschäftigt, 
sodass die Kinder eher selten eine 
erwachsene Person haben, mit der 
sie über ihre Ängste, Sorgen und 
Befürchtungen sprechen können.

In dem Workshop „Mama und 
Papa haben sich getrennt“ möch-
te das Team der Beratungsstelle 
für Familie und Erziehung darüber 
in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre auf spielerische Art und 
Weise ins Gespräch kommen. Der 
kostenlose Workshop richtet sich 
an Kinder im Alter von acht bis elf 
Jahren und findet am Samstag, 29. 
Juni, von 10 bis 16 Uhr statt. Meike 
Mitschele, Diplom-Pädagogin und 
systemische Therapeutin, und Jo-
chen Hemer, Diplom-Sozialpäda-
goge und systemischer Berater, lei-
ten den sechsstündigen Workshop 
und unterliegen der gesetzlichen 
Schweigepflicht.

Der Workshop findet in der Be-
ratungsstelle für Familie und Er-
ziehung, Wollhausstraße 20 statt. 
Anmeldungen im Sekretariat der 
Beratungsstelle unter Telefon 
07131 56-2648 oder E-Mail bfe@
heilbronn.de. Anmeldeschluss ist 
Mittwoch, 19. Juni. (mkk)

Wichtige letzte Informationen zur Wahl
Warum Briefwähler dreimal Post bekommen haben und wo am 9. Juni gewählt wird

Rund 88.000 wahlberechtigte Heil-
bronnerinnen und Heilbronner 
haben in den vergangenen Tagen 
gleich zweimal Post von der Stadt 
erhalten: Neben der allgemeinen 
Wahlbenachrichtigung flatterte 
kurze Zeit später auch der Stimm-
zettel für die Gemeinderatswahl 
in den Briefkasten, so dass er in 
Ruhe zu Hause ausgefüllt und am 
Wahlsonntag mit ins Wahllokal ge-
bracht werden kann. Dort erhalten 
die Wählerinnen und Wähler einen 
Stimmzettelumschlag für den Ein-
wurf in die Wahlurne. Bei allen, die 
Briefwahl beantragt hatten, waren 
es so am Ende sogar drei Briefe. 

Wer sich kurz vor der Wahl noch 
für die Briefwahl entscheidet, dem 
empfiehlt das Wahlamt die Unter-
lagen persönlich zu beantragen 
– das Briefwahlbüro im Rathaus, 

4. OG, Zimmer 480, hat noch am 
Donnerstag und Freitag, 6. und 
7. Juni, bis jeweils 18 Uhr für die 
Ausstellung von Wahlscheinen mit 
Briefwahlunterlagen geöffnet. Dort 
kann die Wahl auch gleich vor Ort 
ausgeübt werden. 

Aufgepasst: Neuer Zuschnitt 
der Wahllokale

Aufgrund der Einwohnerent-
wicklung und der Zunahme des 
Briefwahlanteils wurden die Heil-
bronner Wahlbezirke neu zuge-
schnitten. Ein genauer Blick in die 
Wahlbenachrichtigung lohnt sich 
also, damit man am Sonntag, 9. 
Juni, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
nicht vor dem falschen von insge-
samt 76 Wahllokalen steht. 

Den Stimmzettel für die 
Europawahl erhalten die 

Wahlberechtigten im Wahllokal. 
Dieser wird ohne Umschlag in die 
Wahlurne eingeworfen und muss 
deshalb wieder so zusammenge-
faltet werden, dass die Stimmab-
gabe nicht erkennbar ist. Ein Mus-
terstimmzettel ist vorab auf der 
Homepage www.heilbronn.de/
wahlen einsehbar.

Wer glaubhaft macht, den be-
antragten und vom Wahlamt aus-
gestellten Wahlschein mit Brief-gestellten Wahlschein mit Brief-gestellten Wahlschein mit Brief
wahlunterlagen nicht erhalten zu 
haben, kann bis Samstag, 8. Juni, 
12 Uhr, Ersatzunterlagen beim 
Wahlamt beantragen. Wer am 
Wahlwochenende nachweislich 
plötzlich erkrankt und sein Wahllo-
kal deshalb nicht aufsuchen kann, 
erhält am Wahlsonntag bis 15 Uhr 
einen Wahlschein mit Briefwahlun-
terlagen beim Wahlamt. (red)

Im Uhrzeigersinn jeweils Investor und Architekten: BF Wohnbau Eins GmbH & Co. KG, Flein/Krummlauf Teske Happold Architekten BDA, Heilbronn;  Hofkam-
mer Projektentwicklung GmbH (HKPE), Ludwigsburg/Architektur 6H, Stuttgart; HKPE/Müller.architekten PartGmbB, Heilbronn; HKPE/6H; HKPE/Müller;Pflug-
felder P Immobilien GmbH, Ludwigsburg/DeWinder Architekten GmbH, Berlin.

Die Wahl am Sonntag, 9. Juni, entscheidet darüber, wer zukünftig im Gemeinderat sitzt. Foto: Stadt Heilbronn

Auszählung der 
Wahlergebnisse

Die öffentliche Auszählung der 
Europawahl erfolgt direkt im An-
schluss an die Wahl am 9. Juni ab 
18 Uhr im jeweiligen Wahllokal. 
Die Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses für die Ge-
meinderatswahl wird im Anschluss 
noch im Wahllokal vorbereitet und 
am Montag, 10. Juni, unter Einsatz 
eines automatisierten Verfahrens 
in mehreren Gebäuden der Stadt-
verwaltung fortgesetzt. In jedem 
Wahllokal wird am Sonntag mit ei-
nem Aushang darauf hingewiesen, 
wo genau die Auszählung am Mon-
tag stattfindet. (red)

Ergebnisse im 
Internet

Die Ergebnisse für die Europawahl 
aus den 76 Wahlbezirken sowie 
29 Briefwahlbezirken können am 
Wahlabend auch live im Internet un-
ter www.heilbronn.de/wahlen ver-
folgt werden. Die ersten Ergebnisse 
werden ab etwa 19 Uhr erwartet. 
Interessierte können sich am Sonn-
tag ab 18.30 Uhr im Großen Ratssaal 
über die Heilbronner Ergebnisse der 
Europawahl informieren.

Zur Gemeinderatswahl wird mit 
den ersten Zwischenergebnissen 
am späteren Montagnachmittag, 
10. Juni, gerechnet. Diese können 
je nach Fortschritt der Ergebnis-
ermittlung auf der städtischen 
Homepage abgerufen werden. 
Ab etwa 17 Uhr werden sie eben-
falls im Großen Ratssaal präsen-
tiert. (red)

Sitzverteilung im 
Gemeinderat

Für die Sitzverteilung im Gemein-
derat werden die Stimmen für alle 
Bewerber eines Wahlvorschlags 
nach dem Höchstzahlverfahren 
nach Sainte-Laguë/Schepers zu-
sammengezählt. Das Verfahren ist 
eine Methode, um Sitze in einem 
Parlament proportional zu den 
Stimmen zu verteilen, die jede Par-
tei bekommen hat.

Insgesamt werden 
40 Gemeinderäte gewählt

Mathematisch gesehen passiert 
folgendes: Die Gesamtstimmen-
zahlen der einzelnen Wahlvor-
schläge werden durch ungerade 
Teiler (1, 3, 5, …) geteilt. Die sich 
daraus ergebenden Teilungszah-
len werden quer durch alle Wahl-
vorschläge der Größe nach geord-
net und nummeriert. Das sind die 
Höchstzahlen. Diese sind maßge-
bend für die Sitzverteilung: Jeder 
Wahlvorschlag erhält so viele Sitze, 
wie Höchstzahlen auf ihn entfallen. 
Insgesamt sind 40 Teilungszahlen 
zu ermitteln, da 40 Gemeinderäte 
zu wählen sind. Sind die Höchst-
zahlen gleich, entscheidet über die 
Reihenfolge der Zuteilung das Los. 

Die Verteilung der Sitze auf die 
Bewerberinnen und Bewerber er-
folgt in der Reihenfolge der von 
diesen erreichten Stimmenzahlen 
innerhalb eines Wahlvorschlags. 

Alle, die bei der Sitzverteilung 
keinen Sitz erhalten haben, sind 
in der Reihenfolge der von ihnen 
erreichten Stimmenzahlen als 
Ersatzpersonen ihres Wahlvor-
schlags festzustellen. (red)
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Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – Inkrafttreten des Bebauungsplans „Schule und Markt Alt-Böckingen“
mit örtlichen Bauvorschriften und Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Erweiterung Reinöhlschule“

I. Inkrafttreten des Bebauungsplans 
„Schule und Markt Alt-Böckingen“ 
mit örtlichen Bauvorschriften

Aufgrund der §§ 10 und 13a des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394), und des § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 
S. 358), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26) in 
Verbindung mit dem § 4 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11.02.2020 (GBl. S. 37) hat der 
Gemeinderat der Stadt Heilbronn am 
14.05.2024 folgenden Bebauungsplan 
und die örtlichen Bauvorschriften im 
beschleunigten Verfahren als Satzungen 
beschlossen: 

Bebauungsplan 29B/18 Heilbronn–
Böckingen
„Schule und Markt Alt-Böckingen“
mit örtlichen Bauvorschriften

Maßgebend sind der Lageplan des 
Planungsbüros Project GmbH vom 
25.03.2024 mit seinen planungsrechtli-
chen Festsetzungen, örtlichen Bauvor-
schriften, nachrichtlichen Übernahmen 

und Hinweisen. Der räumliche Geltungs-
bereich ist im Lageplan umgrenzt und 
umfasst die Flurstücke 9, 10, 10/2, 11 
und 4838 teilw. (Ludwigsburger Straße).

Für den Bebauungsplan gelten: 

   • die Begründung vom 25.03.2024,
   • die schalltechnische Untersuchung 

vom 14.07.2023,
   • die Verkehrsuntersuchung vom März 

2023,
   • die Vorprüfung des Einzelfalls vom 

21.09.2023,
   • die artenschutzrechtliche Relevanz-

prüfung vom 31.01.2023,
   • die faunistische Untersuchung mit 

spezieller artenschutzrechtlicher Prü-
fung vom 31.08.2023,

   • das Baugrundgutachten vom 
24.03.2023

Der Bebauungsplan mit örtlichen 
Bauvorschriften, die Begründung, die 
schalltechnische Untersuchung, die Ver-
kehrsuntersuchung, die Vorprüfung des 
Einzelfalls, die artenschutzrechtliche 
Relevanzprüfung, die faunistische Un-
tersuchung mit spezieller artenschutz-
rechtlicher Prüfung und das Baugrund-
achten liegen bei der Stadt Heilbronn, 
Planungs- und Baurechtsamt, Cäcili-
enstraße 45, 1. Obergeschoss, Zimmer 
C 1.49, zu jedermanns Einsicht bereit. 

Wir bitten Sie für die Einsichtnahme 
einen Termin zu vereinbaren (E-Mail: 
bauleitplanung@heilbronn.debauleitplanung@heilbronn.de oder Tel.: 
07131/56-2712).

Zudem werden der Bebauungsplan mit 
örtlichen Bauvorschriften und die Be-
gründung in Kürze auch im Geodaten-
portal der Stadt Heilbronn unter www.
gisserver.de/heilbronngisserver.de/heilbronn eingestellt sein. 

Mit dieser Bekanntmachung wird der 
Bebauungsplan rechtsverbindlich. Er 
ändert die Bebauungspläne 29B/7 und 
30A/11.

Hinweise:

I. Ein Bebauungsplan, der unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GemO oder auf Grund der 
GemO zu Stande gekommen ist, gilt 
ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.

   Dies gilt nicht, wenn
   1. die Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans verletzt worden sind,

   2. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat 

oder wenn vor Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist die Rechtsauf-1 genannten Frist die Rechtsauf-1 genannten Frist die Rechtsauf
sichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Stadt Heilbronn un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich oder elektronisch geltend 
gemacht worden ist.

   Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
dieses Hinweises geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 dieses Hinweises genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen (§ 4 Abs. 4 GemO).

II. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB über das Entste-
hen und die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche im Falle der in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile, deren Entschä-
digung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, 
und auf die Vorschrift des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die in den §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, gestellt 

ist, wird hingewiesen (§ 44 Abs. 3 und 
4 BauGB).

III. Bei der Aufstellung dieses Bebau-
ungsplans werden unbeachtlich

   1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

   2. eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

   3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

   wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Heilbronn unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 dieses Hinweises 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind (§ 
215 Abs. 1 BauGB). 

II. Aufhebung des Aufstellungsbe-
schlusses für den Bebauungsplan „Er-
weiterung Reinöhlschule“

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn 

hat am 14.05.2024 beschlossen den 
Aufstellungsbeschluss 29B/15 Heil-
bronn-Böckingen „Erweiterung Reinöh-
lschule“ vom 18.12.2001 für die Flur-
stücke 10 (teilw.), 11 (teilw.) und 4838 
Ludwigsburger Straße (teilw.) aufzuhe-
ben (siehe Übersichtsplan), nachdem 
hierfür kein Planungserfordernis mehr 
besteht. Grund hierfür ist der ebenfalls 
am 14.05.2024 gefasste Satzungsbe-
schluss für den Bebauungsplan 29B/18 
Heilbronn-Böckingen „Schule und Markt 
Alt-Böckingen“.

Heilbronn, 15.05.2024 
Stadt Heilbronn
Bürgermeisteramt
In Vertretung

Ringle
Bürgermeister

Kartengrundlage:
Vermessungs- und Katasteramt

Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 

Auf der Grundlage von § 25 Abs. 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394), in Verbindung 
mit § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung Ba-
den-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.02.2020 (GBl. S. 37) hat der Gemein-
derat der Stadt Heilbronn in seiner Sit-
zung am 14.05.2024 folgende Satzung 
beschlossen:

Satzung über ein besonderes 
Vorkaufsrecht „Längelter“

§ 1
Satzungszweck

Die Stadt Heilbronn beabsichtigt, 
den Bereich „Längelter“ in Heil-
bronn-Böckingen neu zu ordnen und 
als Wohngebiet weiter zu entwickeln.

Zur Sicherung dieses Ziels erlässt die 
Stadt Heilbronn eine Vorkaufsrechts-
satzung.

§ 2
Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der 
Satzung und die vom Vorkaufsrecht 
betroffenen Flurstücke ergeben sich 

aus dem Lageplan des Planungs- und 
Baurechtsamtes vom 16.01.2024. 
Der Lageplan vom 16.01.2024 sowie 
die Begründung vom 16.01.2024 sind 
Bestandteil der Satzung.

Der Geltungsbereich umfasst folgende 
Flurstücke:

Teilbereich A
teilw. Feldweg 3337, teilw. Feldweg 
3354, teilw. 3413, Feldweg 3426, Feld-
weg 3452, Feldweg 3453, Feldweg 
3454, Teilw. 3461 (Längelterstraße), 
teilw. 3480, teilw. 3481, teilw. 3482, 
3483-3486, 3487/1, 3487/2, 3487/3, 
3487/4, 3488, 3488/1, 3489/1, 3489/2, 
teilw. Feldweg 3490, 3490/1, 3490/2, 
3491-3494, 3495-3499, 3499/1, teilw. 
3500, 3501, teilw. Feldweg 3500/1, 
3502, 3504-3507, 3508/1, 3508/2, 3509, 
3510, 3511/1, 3511/2, 3512-3518, 3521-
3525, Feld-weg 3576; 3577 – 3580, 3583, 
3583/3, 3583/4, teilw. Feldweg 3584, 
teilw. Feldweg 3595, 3598, 3599/1, 
3599/2, 3599/3, Feldweg 3600, 3600/2, 
3601, 3601/1, 3602, 3602/1, 3604, 3606-
3616, 3618, 3619, 3623, Feldweg 3645, 
teilw. 3650 (Im Haselter), teilw. Feld-
weg 3670, teilw. 4421, 4422, 4423/1, 
4423/2, 4424, 4425/1, 4425/2, 4426, 
4528 – 4542, 4526/1, 4526/2, 4626/3, 
4526/4, 4526/5, 4527/1, 4527/2, 4527/3, 
4543, 4544, 4545/1, 4545/2, 4546/1, 

4546/2, 4547, 4548/1, 4549, 4550, 
4564/5, 4564/6, 4564/7,teilw. 4566/6, 
4569, 4570, 4570/1, 4571 – 4574, 
4574/1, 4575, 4575/1, 4576, teilw. 4577 
(Friedrichstraße), 4577/1, 4577/2, 4578, 
teilw. 4582/3 (Sickingenstraße), teilw. 
Feldweg 4635

Teilbereich B
4444, 4445

§ 3
Besonderes Vorkaufsrecht

Im Geltungsbereich dieser Vorkaufs-
rechtssatzung steht der Stadt Heil-
bronn nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein 
Vorkaufsrecht an unbebauten und be-
bauten Grundstücken zu.

Der Verkäufer eines Grundstücks hat 
der Gemeinde den Inhalt des Vertrags 
unverzüglich mitzuteilen. Die Mittei-
lung des Verkäufers wird durch die 
Mitteilung des Käufers ersetzt. Das 
Grundbuchamt darf bei Kaufverträ-
gen den Käufer als Eigentümer in das 
Grundbuch nur eintragen, wenn ihm 
die Nichtausübung oder das Nichtbe-
stehen des Vorkaufsrechts nachgewie-
sen ist.

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage ihrer 

Bekanntmachung in Kraft.

Die Satzung einschließlich Begrün-
dung sowie dem Lageplan liegen bei 
der Stadt Heilbronn, Planungs- und 
Baurechtsamt, Cäcilienstraße 45, 1. 
Obergeschoss, Zimmer C 1.49, zu jeder-
manns Einsicht bereit. Wir bitten Sie 
für die Einsichtnahme einen Termin zu 
vereinbaren (E-Mail: bauleitplanung@
heilbronn.de oder Tel.: 07131/56-2712). 

Hinweise: 

I. Eine Satzung, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschrif-von Verfahrens- oder Formvorschrif-von Verfahrens- oder Formvorschrif
ten der GemO oder aufgrund der 
GemO zustande gekommen ist, gilt 
ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. 

   Dies gilt nicht wenn
   1. die Vorschrift über die Öffentlich-

keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, 

   2. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat oder wenn vor Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Stadt 
Heilbronn unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht wor-
den ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
dieses Hinweises geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 dieses Hinweises genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen (§ 4 Abs. 4 der GemO).

II. Bei der Aufstellung dieser Satzung 
werden unbeachtlich

   1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
BauGB beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie

   2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Heilbronn unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Heilbronn, 21.05.2024 
Stadt Heilbronn

Bürgermeisteramt
In Vertretung

Ringle
Bürgermeister 

Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt

Öffentliche Zustellung 

Für 
zuletzt wohnhaft:  

wurde eine Entscheidung des Amtes 
für Familie, Jugend und Senioren der 
Stadt Heilbronn getroffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
oben Genannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Der Bescheid kann innerhalb von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntma-
chung an, beim Amt für Familie, Ju-
gend und Senioren, Gymnasiumstr. 44, 
74072 Heilbronn, Frau Graf, Zimmer 
211 , während der Dienstzeiten einge-
sehen werden.

Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren

Auf der Website und 
in der Abfall-App 
der Entsorgungs-
betriebe finden Sie 
alle Informationen 
zur Abfallentsorgung in Heilbronn. 
Einfach.Schnell.Bequem.

Öffentliche Zustellung 

Für   

wurde am  eine Mitteilung 
(Aktenzeichen: 

 durch das Bürgeramt 
(Ausländerbehörde) verfasst. 
Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz. 
Mit der Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
Der Mitteilung kann innerhalb von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntma-
chung an, beim Bürgeramt, Ausländer-
behörde, Marktplatz 7, 74072 Heilbronn, 
Frau Delic, Zimmer 176, während den 
Dienstzeiten eingesehen werden. 
Bitte beachten Sie, dass bei der Auslän-
derbehörde vorab noch ein Termin ver-
einbart werden muss. 
Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
- Ausländerbehörde -

Seite 4 | HeilbronnerSTADTZEITUNG Mittwoch, 29. Mai 2024

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN – AMTSBLATT HEILBRONN NR. 11

abfallAKTUELL
Abfallabfuhren geändert
Wegen des Feiertags am Donners-
tag, 30. Mai, müssen alle Abfallab-
fuhren verschoben werden:

 ■ Donnerstag, 30. Mai, auf Freitag, 
31. Mai, 

 ■ Freitag, 31. Mai,  auf Samstag, 1. 
Juni.

Ausnahme: Die Abfuhr der Rest-
müllbehälter in Böckingen findet 
wie gewohnt am Freitag, 31. Mai, 
statt. Betroffen sind die Abfuhren 
von Restmüllbehältern, Biotonnen, 
Blauen Tonnen, Gelben Tonnen und 
Gelben Säcken. Änderungstermine 
für Restmüllgroßbehälter sind im 

Internet unter www.heilbronn.de 
veröffentlicht. Die Abfallbehälter 
müssen am Abfuhrtag ab 7 Uhr am 
Straßenrand bereitstehen. 

Schadstoffsammlung
Am Samstag, 1. Juni, finden an 
folgenden Standorten mobile 

Schadstoffsammlungen statt:
 ■ Klingenberg, 9 bis 10 Uhr, Hetens-

bacher Straße
 ■ Horkheim, 10.30 bis 12 Uhr, Park-

platz Stauwehrhalle
 ■ Neckargartach, 13 bis 15 Uhr, 

Parkplatz Römerhalle.
Angenommen werden schadstoff-

haltige Abfälle aus Privathaushal-
ten in haushaltsüblicher Menge. 

Altpapiersammlung
Am Samstag, 8. Juni, findet in Neck-
argartach eine Bündelsammlung 
für Altpapier statt. (Sammler: SV 
Heilbronn am Leinbach). (red)

Ausschreibende Stelle/
Rückfragen inhaltlicher Art
nur über die genannte ELVIS-ID.:

Art und Umfang sowie Ort der Leistung
Ausführungszeitraum

Eröffnungstermin Ablauf der Zuschlags- und 
Bindefrist/
Entgelt/Art der Ausschreibung/
Teilnehmerwettbewerb

Stadt Heilbronn, 
Gebäudemanagement

Subreport ELVIS Nr.: E14977542
Kindergarten Millerstraße
Elektroinstallation
KW31/24  – KW48/24

11.06.2024, 
09:45 Uhr

11.07.2024
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, 
Grünflächenamt

Subreport ELVIS Nr.: E27949577
Leinbachpark Wegeausbau Keidländer
Tiefbauarbeiten/Garten- und Landschaftsbauarbeiten
15.07.2024 – 30.09.2024

20.06.2024, 
09:30 Uhr

19.07.2024
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, 
Amt für Straßenwesen

Subreport ELVIS Nr.: E28146515
Radroute Nordwest – Knoten B39/K9558
Straßen- und Tiefbauarbeiten, Tiefbauarbeiten für LSA u. Kabel sowie 
Verkehrssicherung
01.07.2024 – 02.10.2024

18.06.2024, 
09:45 Uhr

18.07.2024
Bauauftrag nach VOB

vergabenDER STADT
    Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung ist einsehbar unter:

www.heilbronn.de/rathaus/ausschreibungen-auftragsvergaben.html
  Die Vergabeunterlagen können dort kostenfrei eingesehen und digital herunter-
geladen werden. Direktzugriff ist möglich über www.subreport.de/E........ (hier 
die ELVIS-ID einsetzen)

    Angebote müssen elektronisch über die genannte ELVIS-ID eingereicht werden.
Angebote in Papierform sind nicht zugelassen.

    Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen, Bieter und Bewerber sind 
zur Eröffnung nicht zugelassen.

    An die Rechtsform der Bieter werden keine besonderen Anforderungen gestellt.
Eine im Auftragsfall zu bildende Arbeitsgemeinschaft hat ein bevollmächtigtes 
geschäftsführendes Mitglied zu bestellen. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
haften gesamtschuldnerisch.

    Evtl. geforderte Sicherheitsleistungen und Nachweise für die Eignung der 
Bieter ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen.

  Die Rechts- und Fachaufsicht wird vom Regierungspräsidium Stuttgart, 
Ruppmannstr. 21,
70565 Stuttgart ausgeübt.

mailto:bauleitplanung@heilbronn.de
http://www.gisserver.de/heilbronn
http://www.gisserver.de/heilbronn
http://www.heilbronn.de
http://www.heilbronn.de/rathaus/ausschreibungen-auftragsvergaben.html
http://www.subreport.de/E


Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Heilbronn vom 15. Mai 2024

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 
698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Juni 2023 (GBl. S. 229) hat der Ge-
meinderat der Stadt Heilbronn am 14. 
Mai 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Satzungsänderung

Die Hauptsatzung der Stadt Heilbronn, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 26. 
Juli 2023, wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz wird wie folgt neu gefasst:§ 6 Absatz wird wie folgt neu gefasst:
   „§ 6 Beschließende Ausschüsse 

   (1) Aus der Mitte des Gemeinderats 
werden folgende beschließende Aus-
schüsse gebildet (§ 39 Abs. 1 GemO): 

   1. der Verwaltungsausschuss, 
   2. der Bau- und Umweltausschuss,
   3. der Wirtschaftsausschuss. 

   (2) Der Verwaltungsausschuss sowie 
der Bau- und Umweltausschuss be-
stehen aus dem Vorsitzenden und 
je 14 Gemeinderatsmitgliedern. Der 
Wirtschaftsausschuss besteht aus dem 
Vorsitzenden und 12 Gemeinderats-
mitgliedern. 

   (3) Weiter wird als beschließender Aus-
schuss ein Umlegungsausschuss ge-
mäß § 3 der Durchführungsverordnung 
zum Baugesetzbuch (DVO BauGB) ge-
bildet. Er besteht aus dem Vorsitzen-
den und 7 Gemeinderatsmitgliedern. 

   (4) Es wird ein Jugendhilfe- und Sozial-
ausschuss gebildet, der insbesondere 
für folgende Aufgabengebiete zustän-
dig ist:

   - Jugendhilfeangelegenheiten nach der 
Satzung für das Jugendamt der Stadt 
Heilbronn

   - SGB II/Bürgergeld
   - Flüchtlingshilfe
   - Inklusion
   - Suchthilfe
   - Altenhilfe
   - Quartiersarbeit
   - Soziale Angelegenheiten einschließ-

lich Förderung der Träger der Sozial- 
und Jugendhilfe

   - Sonstige soziale Angelegenheiten

   Er besteht aus dem Vorsitzenden, 9 
Gemeinderatsmitgliedern, 3 in der 
Jugendhilfe erfahrenen Personen, 8 
Mitgliedern auf Vorschlag der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege bzw. der Ju-
gendverbände sowie 15 beratenden 
Mitgliedern.

   Der Jugend- und Sozialausschuss 
ist für Zuschussangelegenheiten bis 
50.000 EUR im Einzelfall abschließend 
zuständig.

   Die weitere Ausgestaltung wird über 
die Satzung des Jugendamtes gere-
gelt.

   (5) Der Gemeinderat kann, soweit § 
39 Abs. 2 GemO nicht entgegensteht, 
durch Beschluss einzelne Angelegen-
heiten, deren Erledigung nach § 12 ihm 
obliegt, auf beschließende Ausschüsse 
übertragen oder für ihre Erledigung 
beschließende Ausschüsse bilden (§ 
39 Abs. 1 Satz 2 GemO). 

   (6) Vorsitzender der beschließenden 
Ausschüsse ist der Oberbürgermeis-
ter; er kann einen Beigeordneten oder, 
wenn alle Beigeordneten verhindert 
sind, ein Mitglied des Ausschusses, 
das dem Gemeinderat angehört, mit 
der Vertretung beauftragen (§ 40 Abs. 
3 GemO). 

   (7) Für die Mitglieder der beschließen-
den Ausschüsse werden Stellvertreter 
bestellt, welche die Mitglieder für den 
Fall der Verhinderung vertreten. Die 
Zahl der Stellvertreter kann von der 
Zahl der Mitglieder abweichen.“

2. In § 12 werden nachstehend aufgeIn § 12 werden nachstehend aufge-
führte Ziffern wie folgt neu gefasst:führte Ziffern wie folgt neu gefasst:

   „11. alle Angelegenheiten, die den Be-
trag von 2.000.000 € im Einzelfall über-
schreiten, soweit nicht andere Wert-
grenzen festgelegt sind,“

   „12. über- und außerplanmäßige Aus-
gaben sowie Verpflichtungsermäch-
tigungen von mehr als 2.000.000 € im 
Einzelfall,“

   „15. Erteilung von Weisungen an den 

Vertreter der Stadt in der Gesellschaf-Vertreter der Stadt in der Gesellschaf-Vertreter der Stadt in der Gesellschaf
terversammlung bezüglich der Unter-
nehmen nach § 102 GemO, die in einer 
Rechtsform des privaten Rechts orga-
nisiert sind und an denen die Stadt 
Heilbronn 

   - unmittelbar mit einer Beteiligungs-
quote von mehr als 20 % beteiligt ist

   oder
   - mittelbar mit einer Beteiligungsquote 

von mehr als 20 % beteiligt ist, wenn 
bei der Muttergesellschaft eine städ-
tische Beteiligung von mehr als 50 % 
vorliegt.“

   „17. die Bestellung von Sicherheiten 
und die Übernahme von Schuldver-
pflichtungen sowie Bürgschaften und 
anderen Gewährschaften von mehr als 
2.000.000 € im Einzelfall,“ 

   „18. die Entscheidung über Rangrück-
tritte im Grundbuch bei einem Wert 
von mehr als 3.500.000 € im Einzelfall, 
die Ausübung von Vor- und Wieder-
kaufsrechten sowie die Entscheidung 
über die Stellung von Enteignungsan-
trägen mit einem Wert von mehr als 
2.000.000 € im Einzelfall,“ 

   „19. den Erlass der Haushaltssatzung 
und der Nachtragssatzungen sowie die 
Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Genehmigung der Wirtschafts-
pläne und Jahresabschlüsse der Ei-
genbetriebe,“

   „22. a) den Beitritt zu Zweckverbänden, 
Gemeindeverwaltungsverbänden, und 
Anstalten des öffentlichen Rechts und 
den Austritt aus diesen sowie wesentli-
che Änderungen der Satzungen,

   b) die Erteilung von Weisungen an die 
Vertreter der Stadt in der Verbands-
versammlung von Zweckverbänden/
Gemeindeverwaltungsverbänden und 
Verwaltungsräten der Anstalten des 
öffentlichen Rechts in allen sonstigen 
Angelegenheiten von besonderer po-
litischer, wirtschaftlicher oder finan-
zieller Bedeutung, insbesondere über 
Maßnahmen, die die Haushaltswirt-
schaft der Stadt über das laufende 
Jahr hinaus in erheblichem Maße be-
einflussen,“

   „24. den Verzicht auf Ansprüche im 
Wert von mehr als 2.000.000 €, (die 
Zuständigkeit für die Niederschlagung 
solcher Ansprüche wird auf die zustän-
digen Ausschüsse verlagert),“ 

   „25. die Führung von Rechtsstreiten, 
wenn der Streitwert 2.000.000 € über-
steigt und den Abschluss von Verglei-
chen mit einem Wert des Zugeständ-
nisses von mehr als 2.000.000 €,“

   „30. die Besetzung (Entsendung, Wahl, 
Abwahl, Erteilung von Wahlvorschlä-
gen, Abberufung) von Aufsichtsrats-
gremien, Mitgliederversammlungen, 
Verwaltungsräten und sonstige Gremi-
en in denen die Stadt vertreten ist,“

   „31. Anerkennung des qualifizierten 
Mietspiegels (§ 558d BGB).“

3. § 15 wird wie folgt neu gefasst: § 15 wird wie folgt neu gefasst:

   (1) Der Verwaltungsausschuss ist zu-
ständig für alle Angelegenheiten, die 
nicht in die Zuständigkeit eines ande-
ren beschließenden Ausschusses fal-
len, insbesondere für

   1. die allgemeine Verwaltung, 

   2. Entscheidung über die Besetzung 
von Stellen der stellvertretenden 
Amtsleitungen, Stabsstellenleitungen 
sowie Kulturinstitutsleitungen im Ein-
vernehmen mit dem Oberbürgermeis-
ter, soweit nicht ein Betriebsausschuss 
nach einer Betriebssatzung zuständig 
ist, sowie die Entscheidung über die 
Entlassung und Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses, sowie Beendigung 
der Funktion derselben im Einverneh-
men mit dem Oberbürgermeister, 

   3. a) das Finanzwesen, soweit nicht 
ein Betriebsausschuss nach einer Be-
triebssatzung zuständig ist, 

   b) die Annahme und Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Sinne von § 78 Ab-
satz 4 der Gemeindeordnung, 

   4. das Rechnungsprüfungswesen, 

   5. das Rechtswesen, 

   6. das Sport-, Kultur- und Theaterwesen,

   7. das Sozial- und Gesundheitswesen, 

   8. die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, 

   9. die Statistik, 

   10. den Brand- und Katastrophen-
schutz,

   11. das Veterinärwesen, 

   12. das Bildungs- und Schulwesen. 

   (2) Für die Stundung von öffentlichen 
Abgaben ist, soweit diese nicht auf den 
Oberbürgermeister übertragen ist, der 
Verwaltungsausschuss unbeschränkt 
zuständig. Regelungen in Betriebssat-
zungen bleiben unberührt. 

   (3) Überplanmäßige und außerplan-
mäßige Ausgaben kann der jeweils 
fachlich zuständige Ausschuss bewil-
ligen. 

   (4) Über die Annahme und Vermittlung 
von Spenden, Schenkungen und ähn-
lichen Zuwendungen bis zu einem Be-
trag von 100 € im Einzelfall wird viertel-
jährlich in zusammengefasster Form 
entschieden.“

4. § 16 wird wie folgt neu gefasst:§ 16 wird wie folgt neu gefasst:

   „§ 16 Geschäftskreis des Bau- und Um-
weltausschusses

   (1) Der Bau- und Umweltausschuss ist 
zuständig für

   1. das gesamte Hoch-, Tiefbau- und 
Verkehrswesen einschließlich Hoch-
wasserschutz, ausgenommen Angele-
genheiten im Bereich der nach dem Ei-
genbetriebsgesetz geführten Betriebe 
(Betriebssatzung). Die Zuständigkeit 
zur Beschaffung von Einrichtungen 
und Gerät durch den jeweils zustän-
digen Ausschuss wird dadurch nicht 
berührt,

   2. das Wohnungs- und Siedlungswe-
sen, soweit nicht § 17 Ziffer 6 Anwen-
dung findet, 

   3. die Umwelt- und Stadtplanung, die 
Verkehrs- und Mobilitätsplanung, städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahmen 
und die Bauleitplanung,

   4. die Anträge der Gemeinde auf Zu-
rückstellung von Baugesuchen nach 
den §§ 15 Abs. 1 und 141 Abs. 4 des 
BauGB, 

   5. das Vermessungswesen, Bodenord-
nungsverfahren, soweit nicht § 18 An-
wendung findet, und Angelegenheiten 
der Flurneuordnung, 

   6. die Grünanlagen und das Bestat-
tungswesen, 

   7. die Unterhaltung der Verkehrsinfra-
struktur und der Gewässer, 

   8. die kommunale Wärmeplanung 
nach § 27 KlimaG BW,

   9. den Natur- und Landschaftsschutz, 
den Gewässer- und Grundwasser-
schutz, 

   10. den Bodenschutz und die ökologi-
schen Belange der Landwirtschaft, der 
Forstwirtschaft, des Gartenbaus sowie 
der Jagd und Fischerei, 

   11. die Luftreinhaltung, 

   12.  den technischen Lärmschutz,

   13. die Angelegenheiten des Klima-
schutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel.

   (2) Der Bau- und Umweltausschuss ist 
zugleich beschließender Betriebsaus-
schuss für den Eigenbetrieb Entsor-
gungsbetriebe der Stadt Heilbronn.“

5. In § 20 Absatz 1 wird die bisherige ZifIn § 20 Absatz 1 wird die bisherige Zif-In § 20 Absatz 1 wird die bisherige Zif-In § 20 Absatz 1 wird die bisherige Zif
fer 4 gestrichen und die nachstehend fer 4 gestrichen und die nachstehend 
aufgeführten Ziffern wie folgt neu geaufgeführten Ziffern wie folgt neu ge-
fasst:

   „4. die Zustimmung der Gemeinde bei 
Stellplatzverpflichtungen nach § 37 
Abs. 4 und 5 Landesbauordnung,“ 

   „5. die Entscheidung über Umstu-
fung, Widmung, Einziehung und 
Teileinziehung von Straßen und 

Sondernutzungen nach den Straßen-
gesetzen,“

   „6. die Entscheidung über 
   a) die Endgültigkeit der Herstellung 

von Erschließungsanlagen bei Abwei-
chungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans (§ 125 Abs. 3 BauGB), 

   b) die zur Ermittlung des beitragsfähi-
gen Erschließungsaufwands erforder-
liche räumliche Abgrenzung im Sinne 
von § 37 Abs. 2 und 3 KAG, 

   c) die Feststellungsbefugnis nach § 125 
Abs. 2 BauGB, wonach Erschließungs-
anlagen ohne bzw. abweichend vom 
Bebauungsplan hergestellt werden 
dürfen, weil die Anforderungen in § 1 
Abs. 4 bis 7 BauGB erfüllt sind,“ 

   „7. die Genehmigung von Mehrkos-
ten einschließlich einer dadurch ent-
standenen Erhöhung der genehmig-
ten Kostenermittlung jeweils bis zu 
200.000 € im Einzelfall, soweit deren 
Finanzierung gesichert ist.“

   „8. die Entscheidung über Rangrück-
tritte im Grundbuch bei einem Wert 
des Rücktritts bis zu 2.000.000 € im 
Einzelfall, die Ausübung von Vor- und 
Wiederkaufsrechten sowie die Ent-
scheidung über die Stellung von Ent-
eignungsanträgen im Einzelfall bis zu 
500.000 €.“

6. In § 20 Absatz 2 werden die bisheriIn § 20 Absatz 2 werden die bisheri-
gen Ziffern 16 und 18 gestrichen und die gen Ziffern 16 und 18 gestrichen und die 
nachstehend aufgeführten Ziffern wie nachstehend aufgeführten Ziffern wie 
folgt neu gefasst:folgt neu gefasst:

    „3. die Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln einschließlich der Vergabe von 
Aufträgen und der Beauftragung von 
Architekten, Ingenieuren und Gutach-
tern im Einzelfall, 

   a) nach den geltenden Vergabevor-
schriften in unbegrenzter Höhe in-
nerhalb der vom Gemeinderat oder 
Fachausschuss genehmigten Gesamt-
kosten eines Vorhabens,  

   b) im Übrigen bis zu 250.000 € im Ein-
zelfall sowie nach Ausschreibung auf 
der Grundlage der geltenden Vergabe-
vorschriften bis zu 500.000 €.

   Diese Zuständigkeit schließt die Befug-
nis zur Erweiterung erteilter Aufträge 
innerhalb der genannten Höchstgren-
zen ein. § 20 Abs. 1 Nr. 7 findet insoweit 
keine Anwendung. Bei Vergaben über 
500.000 €, die mehr als 20 % vom Kos-
tenanschlag abweichen, wird die Ver-
gabe abweichend von Ziffer 3 a) dem 
Fachausschuss zur Beschlussfassung 
vorgelegt,“

   „4. die Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln in unbeschränkter Höhe für

   a) die Beschaffung des Amtsbedarfs, 
der Brennstoffe und der Kraftstoffe, 

   b) die Vergabe von Fremdreinigungen, 
   c) den laufenden Bezug von elektri-

schem Strom, Gas, Wasser und Dampf 
(§ 12 Ziffer 20 bleibt unberührt), 

   d) die Gebühren für Kommunikations-
anschlüsse und die Gebühren für die 
Wartung der Anlagen und Geräte, 

   e) die Beschaffung von Baustoffen für 
Unterhaltungsarbeiten im Bereich des 
Betriebsamts, 

   f) die Beschaffung, Anmietung und 
Leasing von Telekommunikations- und 
EDV-Hard- und Software, einschließ-
lich der Vergabe von Wartungs- bzw. 
Pflegearbeiten,

   g) den Abschluss, die Aufhebung und 
die Änderung von Versicherungsver-
trägen,“

   „5. der Verzicht auf Ansprüche bis zu 
100.000 € im Einzelfall,“

   „6. die Niederschlagung von Ansprü-
chen bis zu 250.000 € im Einzelfall, (sie-
he § 12 Ziffer 24),“ 

   „7. die Stundung von Forderungen bis 
zu 250.000 € im Einzelfall,“ 

   „8. über- und außerplanmäßige Auf-„8. über- und außerplanmäßige Auf-„8. über- und außerplanmäßige Auf
wendungen und Auszahlungen bis zu 
200.000 € sowie über- und außerplan-
mäßige Verpflichtungsermächtigun-
gen bis zu 300.000 € jeweils im Einzel-
fall, soweit die Deckung gewährleistet 
ist,“ 

   „9. Erwerb, Veräußerung und dingliche 
Belastung (einschließlich Baulasten) 
von Grundeigentum oder grundstücks-
gleichen Rechten bis zu 300.000 €, die 
Ausübung des Vorkaufsrechts sowie 
die Enteignung bis zu 500.000 € jeweils 
im Einzelfall; die Regelungen in Ziffer 
21 (Geldanlagen) und § 12 Ziffer 14 

letzter Halbsatz werden dadurch nicht 
berührt,“

   „11. die Pachtung, Anmietung, Ver-
pachtung und Vermietung sowie die 
Bewirtschaftung von unbeweglichen 
und beweglichen Vermögensgegen-
ständen bei einem Monatsbetrag bis 
zu 5.000 € (Jahrespacht 60.000 €) im 
Einzelfall sowie Rechtsgeschäfte die-
ser Art mit einer Laufzeit bis zu sechs 
Monaten bei einem Monatsbetrag bis 
zu 7.500 € im Einzelfall,“ 

   „12. die Annahme und Verwendung 
von Erbschaften und Vermächtnissen 
bis zu 250.000 €,“ 

   „13. der Beitritt zu Vereinen, Verbän-
den, Organisationen mit einem Jahres-
beitrag bis zu 5.000 €,“ 

   „14. Freigebigkeitsleistungen bis zu 
20.000 € im Einzelfall,“

   „15. die Durchführung von Rechts-
streiten, wenn der Streitwert 200.000 € 
nicht übersteigt und der Abschluss von 
Vergleichen mit einem Wert des Zuge-
ständnisses bis zu 100.000 €,“

   „16. die zur Förderung des Wohnungs-
baus und der Wohnungsbeschaffung 
notwendigen Rechtsgeschäfte, und 
zwar 

   a) die Übernahme von Bürgschaften für 
Wohnungsbaudarlehen und Darlehen 
zur Wohnungsbeschaffung bis zu ei-
nem Betrag von 100.000 € im Einzelfall, 

   b) die Zustimmung zu allen Rechtsge-
schäften, von denen verbürgte Darle-
hen nach Buchstabe a) betroffen wer-
den, 

   c) Gewährung von Arbeitgeberdarle-
hen,“

   „17. die Aufnahme von Kassenkredi-
ten im Rahmen des Höchstbetrags der 
Haushaltssatzung,“ 

   „18. die Aufnahme von Krediten im 
Rahmen der Haushaltssatzung,“ 

   „19. die Neuvereinbarung von Zinsbe-
dingungen bei allen aufgenommenen 
Krediten,“ 

   „20. die Anlegung des städtischen 
Geldvermögens (Kassenbestände, 
Rücklagen u.ä.),“

   „21. Gewährung von Kassenkrediten 
bzw. Kassenverstärkungsmitteln an 
die mittelbaren und unmittelbaren 
Beteiligungen und Eigenbetriebe in 
unbegrenzter Höhe. Der Gemeinderat 
wird im Rahmen des Finanzzwischen-
berichts und des Jahresabschlusses 
über die Gewährung informiert.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt!
Heilbronn, 15. Mai 2024
Bürgermeisteramt

gez.
Harry Mergel
Oberbürgermeister

Hinweis zur vorstehenden Satzung:Hinweis zur vorstehenden Satzung:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch und unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung bei 
der Stadt Heilbronn geltend gemacht 
worden ist. Wer die Jahresfrist verstrei-
chen lässt, ohne tätig zu werden, kann 
eine etwaige Verletzung gleichwohl 
auch später geltend machen, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind 
oder

• der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat oder

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet oder eine dritte Person die 
Verletzung gerügt hat.

Öffentliche Zustellung

Die nachfolgend aufgeführten Verwal-
tungsakte konnten den Empfängern 
nicht unmittelbar bekannt gegeben 
werden:

1. Bescheid vom  des  
  letzte   letzte 

bekannte Anschrift  

2. Bescheid vom  

 zuletzt wohnhaft gewe-
sen  

3. Bescheid vom  
  
letzte bekannte Anschrift 

,
4. Bescheid vom  der  

  letzte be-
kannte Anschrift  

,
5. Bescheid vom Herrn 

 ), letzte 
bekannte Anschrift  

,
6. Bescheid vom  

 ), letzte bekannte 
Anschrift  

7. Bescheid vom  
   

 letzte bekannte Anschrift 
,

8. Bescheid vom  
  

 ), letzte bekannte 
Anschrift  
H ,

9. Bescheid vom  
  

   letzte bekann-
te Anschrift  

,
10. Bescheid vom  

  letzte be-
kannte Anschrift  

,
11. Bescheid vom  

  letzte 
bekannte Anschrift  

,
12. Bescheid vom  

  
letzte bekannte Anschrift  

,
13. Bescheid vom  

  letzte be-
kannte Anschrift  

,
14. Bescheid vom  

    
  letzte bekannte   letzte bekannte 

15. Bescheid vom  
 ), letzte be-

kannte Anschrift  
 

16. Bescheid vom  
 , letzte be-

kannte Anschrift  

17. Bescheid vom  
  letzte   letzte 

bekannte Anschrift 

18. Bescheid vom  
  

letzte bekannte Anschrift 
,

19. Bescheid vom  
  letzte   letzte 

bekannte Anschrift  

20. Bescheid vom  
 ), letzte  ), letzte 

bekannte Anschrift 

21. Bescheid vom  
  letzte be  letzte be-

kannte Anschrift  
,

22. Bescheid vom  
 , letzte  , letzte 

bekannte Anschrift  
.

Die Bescheide werden deshalb gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz i. V. 
mit § 122 Abgabenordnung im Wege 
der öffentlichen Zustellung bekannt 
gegeben. Sie können innerhalb von 
zwei Wochen vom Tage der Bekannt-
machung bei der Stadtkämmerei, 
Rathaus, Zimmer 373, innerhalb der 
Dienstzeiten eingesehen werden und 
gelten zwei Wochen nach dem Tag der 
Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

Stadt Heilbronn
Stadtkämmerei
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Bekanntmachung der Stadt Heilbronn – Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern im Bereich des
Hauptbahnhofsvorplatzes/der Bahnhofsvorstadt der Stadt Heilbronn (Waffen- und Messerverbotszonenverordnung- WMVZ VO) vom 01.06.2024

Auf Grund von § 42 Abs. 6 Satz 1 Waffen-
gesetz in Verbindung mit § 42 Abs. 6 Satz 
4 Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 
(BGBI. I S. 3970, ber. S. 4592; 2003 I S. 
1957), das zuletzt durch Artikel 228 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. 
S. 1328, 1354) geändert worden ist, so-
wie des § 1 der Waffenverbotszonen-
verordnung vom 20. September 2022 
(GBI. S. 487) in Verbindung mit §1 der 
Waffenverbotszonensubdelegations-
verordnung vom 20. September 2022 
(GBI. S. 497) erlässt die Stadt Heilbronn, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
folgende Waffen- und Messerverbotszo-
nenverordnung:

§ 1
Verbot des Führens von Waffen und 

Messern

Innerhalb des in der Anlage 1 beschrie-
benen und kartografisch dargestellten 
Bereiches der Stadt Heilbronn ist das 
Führen von 

1. Waffen und

2. Messern mit feststehender oder fest-
stellbarer Klinge mit einer Klingenlänge 
über vier Zentimeter, sofern sie nicht 
von Nr. 1 erfasst sind,
auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plät-
zen von 04.00 Uhr– 01.30 Uhr verboten.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Führen im Sinne des § 1 dieser Ver-
ordnung ist die Ausübung der tatsäch-
lichen Gewalt über Waffen und Messer 
außerhalb der eigenen Wohnung, von 
Geschäftsräumen, des befriedeten 

Besitztums oder einer Schießstätte im 
Sinne des § 1 Absatz 4 in Verbindung mit 
Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer 4 des Waf-Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer 4 des Waf-Anlage 1 Abschnitt 2 Nummer 4 des Waf
fengesetzes (WaffG).

(2) Waffen im Sinne des § 1 dieser Ver-
ordnung sind alle Waffen gemäß § 1 Ab-
satz 2 WaffG.

Dies sind insbesondere

   • jede Art von Schusswaffen und 
Schreckschusswaffen,

   • Anscheinswaffen,
   • Hieb-, Stoß- und Stichwaffen,
   • Elektroimpulsgeräte (sog. Elektro-

schocker) mit Zulassungs- oder Prüf-schocker) mit Zulassungs- oder Prüf-schocker) mit Zulassungs- oder Prüf
zeichen.

(3) Öffentliche Straßen im Sinne des § 
1 dieser Verordnung sind alle Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind oder auf denen 
tatsächlich öffentlicher Verkehr statt-
finden. Zu den öffentlichen Straßen 
gehören insbesondere Fahrbahnen, 
Haltestellenbuchten, Haltestellen der 
öffentlichen Verkehrsbetriebe ein-
schließlich der Zu- und Abgänge zu den 
Stationen, Verteilerebenen, Böschun-
gen, Stützmauern, Durchlässe, Passa-
gen, Brücken und Tunnel.

(4) Öffentliche Anlagen im Sinne des § 1 
dieser Verordnung sind alle der Öffent-
lichkeit dienenden und zugänglichen 
Grünanlagen und sonstigen Grünflä-
chen einschließlich der darin befindli-
chen Wege und Plätze sowie Gärten, An-
pflanzungen, Alleen und Spielplätze.

(5) Den öffentlichen Anlagen gleichge-
stellt sind folgende Bereiche, soweit sie 

öffentlich genutzt werden: Schulhöfe, 
Außenanlagen von Tageseinrichtungen 
für Kinder oder von Kinder- und Jugend-
häusern, Bolzplätze, Trendspielanlagen 
sowie Sport- und Freizeitanlagen unter 
freiem Himmel.

§ 3
Ausnahmen

(1) Ausgenommen vom Verbot nach § 1 
dieser Verordnung sind Fälle, in denen 
für das Führen der Waffen oder des Mes-
sers ein berechtigtes Interesse vorliegt.

Ein berechtigtes Interesse liegt vor bei

1. Vollzugsdienstkräften der Landes- und 
Bundespolizei und der Zollverwaltung, 
Einsatzkräften der Bundeswehr und 
der in der Bundesrepublik Deutschland 
stationierten ausländischen Streitkräf-stationierten ausländischen Streitkräf-stationierten ausländischen Streitkräf
ten, den Beschäftigten des Städtischen 
Vollzugsdienstes der Stadt Heilbronn 
sowie den Bediensteten der obersten 
Bundes- und Landesbehörden und der 
Deutschen Bundesbank,

2. Bediensteten von Behörden und Or-
ganisationen des Rettungsdienstes, des 
Brand- und        Katastrophenschutzes,

3. Personen, für die durch oder auf 
Grund des § 56 WaffG das Waffengesetz 
keine Anwendung findet,

4. Beschäftigten von Pflege- und medizi-
nischen Versorgungsdiensten sowie Ärz-
tinnen und    Ärzten und medizinischen 
Hilfskräften im Zusammenhang mit ih-
rer dienstlichen Tätigkeit,
5. Handwerkern und Gewerbebetrei- 
benden und bei ihren Beschäftigten 

oder bei von den Handwerkern und Ge-
werbebetreibenden Beauftragten, die 
Messer im Zusammenhang mit ihrer Be-
rufsausübung führen und das Führen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer 
beruflichen Tätigkeit steht,

6. Gewerbebetreibende mit Sitz in der 
Anlage 1 zu dieser Verordnung aufge-
führten Gebieten und der Berechtigung 
zum Handel mit Waffen und Messern,

7. Personen, die im gewerblichen Geld- 
und Werttransport- oder Sicherheits-
dienst tätig sind, wenn das Führen im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit steht,

8. der Verwendung von Messern im 
Sinne des § 1 dieser Verordnung beim 
bestimmungsgemäßen Betrieb und Be-
such eines gastronomischen Betriebes 
in einem der in Anlage 1 zu dieser Ver-
ordnung bestimmten Gebiete,

9. Personen, die Inhaberinnen und Inha-
ber von waffenrechtlichen Erlaubnissen 
nach § 10 Absatz 4 WaffG sind, die die 
Waffe im Umfang ihrer entsprechenden 
Erlaubnis führen,

10. Personen, die erlaubnisfreie Messer 
im Zusammenhang mit der Brauchtum-
spflege oder der Ausübung des Sports 
führen und

11. Personen, die Waffen und Messer in 
verschlossenen Behältern oder Verpa-
ckungen, die         einen unmittelbaren 
Zugriff verhindern, bei sich führen, um 
diese von einem Ort zum anderen zu be-
fördern.
(2) Die Polizeibehörde der Stadt 

Heilbronn kann darüber hinaus von dem 
Verbot des § 1 dieser Verordnung allge-
mein oder für den Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, sofern eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit nicht zu besor-
gen ist und ein berechtigtes Interesse 
besteht. Die Ausnahmegenehmigungen 
können mit Bedingungen und Auflagen 
versehen werden.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 53 
Absatz 1 Nummer 23 WaffG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig zu den in § 1 
genannten Zeiten in den in Anlage 1 die-
ser Verordnung genannten Gebieten

1. eine Waffe führt,
2. ein Messer mit einer feststehenden 
oder feststellbaren Klinge mit einer 
Klingenlänge von über vier Zentimetern 

führt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
geahndet werden.
(3) Verbotenerweise geführte Waffen 
und Messer können nach § 54 Absatz 2 
WaffG eingezogen werden.

§ 5
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 01. Juni 
2024 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt ein Jahr nach 
dem Inkrafttreten nach Absatz 1 außer 
Kraft.

Heilbronn, 21.05.2024

Bürgermeisteramt
Harry Mergel
Oberbürgermeister

Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 2024 (EUR)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 616.396.300

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 609.907.800

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 6.488.500

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 5.345.300

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 5.345.300

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.6) von 11.833.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2024 (EUR)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von
598.720.400

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit von

608.747.700

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

-10.027.300

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

43.389.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

77.753.800

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-34.364.800

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-44.392.100

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von

275.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

-275.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-44.667.100

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn für das Haushaltsjahr 2024
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt 
auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjah-
re mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen), wird festgesetzt auf 73.490.000 
EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.
§ 5 Steuersätze
1. In der Satzung zur Festsetzung des 

Hebesatzes der Gewerbesteuer vom 
19.12.2016 ist in § 2 der Hebesatz auf 
420 v.H. der Steuermessbeträge fest-
gesetzt.

2. In der Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer vom 14.11.2023 sind in § 
2 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

      a) für die land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebe (Grundsteuer A) auf
330 v. H.

      b) für die Grundstücke (Grundsteuer 
B) auf 500 v. H. der Steuer-
messbeträge.

Heilbronn, den 21.12.2023
Bürgermeisteramt
gez.
Harry Mergel
Oberbürgermeister

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat 
mit Erlass vom 15.05.2024 nach § 121 
Abs. 2 GemO i.V. m. § 81 Abs. 2 GemO 
die Gesetzmäßigkeit der vom Gemein-
derat am 21. Dezember 2023 beschlos-
senen Haushaltssatzung für das Jahr 
2024 bestätigt. 

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ge-
nehmigt:

Der in § 3 der Haushaltssatzung auf 
73.490.000 EUR festgesetzte Gesamt-
betrag der vorgesehenen Ermächti-
gungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigun-
gen) gemäß § 86 Abs.4 GemO in Höhe 
von 62.550.000 EUR. Der Differenzbe-
trag bedarf keiner Genehmigung, da 
nach dem aktuellen Finanzplan in den 
Folgejahren, zu deren Lasten diese 
Verpflichtungsermächtigungen veran-
schlagt wurden, insoweit keine Kredit-
aufnahmen vorgesehen sind.

Weitere genehmigungspflichtige Be-
standteile sind in der Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2024 nicht 
enthalten.

Die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan 2024 (einschl. Finanzplanung mit 
Investitionsprogramm 2023 – 2027) ist 
in der Zeit vom 31. Mai 2024 bis 10. Juni 
2024, je einschließlich, in Heilbronn im 
Rathaus, Marktplatz 7, im Foyer des 4. 
OG (Eingang Lohtorstraße) während 
der üblichen Dienststunden öffentlich 
ausgelegt.

Hinweis

Eine Satzung, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung zustande gekom-
men ist, gilt ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn

1. die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet 
hat oder die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der 
Stadt Heilbronn unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
dieses Hinweises geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 dieses Hinweises genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen (§ 4 Abs. 4 GemO)

Stadt Heilbronn
-Stadtkämmerei-

Öffentliche Zustellungen

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

Für  
zuletzt wohnhaft:  

 

Für  

zuletzt wohnhaft:  

Für Herrn 
zuletzt wohnhaft:  

Für  

zuletzt wohnhaft: , 

Für 
zuletzt wohnhaft: , 

wurden Entscheidungen durch das 

Bürgeramt (Kfz-Zulassungsbehörde) ge-
troffen.

Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
nach § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.

Die Bescheide können innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Kfz-Zu-
lassungsbehörde der Stadt Heilbronn, 
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn 
während der Dienstzeiten eingesehen 
werden. Mit der Zustellung werden Fris-
ten in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
-Kfz-Zulassungsbehörde

Öffentliche Zustellungen

Der nachfolgend aufgeführte Verwal-
tungsakt konnte dem Empfänger nicht 
unmittelbar bekannt gegeben werden:

1. Beschluss vom  : 

 letzte bekannte 
Anschrift: 

.

2. Beschluss vom   

 letzte bekann-
te Anschrift: 

3. Beschluss vom   

, letzte bekannte Anschrift:  
.

4. Beschluss vom   

,   bekannte Anschrift: 
.

5. Beschluss vom   

 letzte bekannte Anschrift: 

.
6. Beschluss vom   

, letzte bekannte Anschrift: 

Der Beschluss wird deshalb gemäß § 11 
LVWZG i. V. mit § 829 ZPO im Wege der 
öffentlichen Zustellung bekannt gege-
ben. Er kann innerhalb von zwei Wochen 
vom Tage der Bekanntmachung bei der 
Stadtkasse, Marktplatz 7, 74072 Heil-
bronn in Zimmer 200 – 219A eingesehen 
werden und gilt zwei Wochen nach dem 
Tag der Veröffentlichung als bekannt ge-
geben.
Stadt Heilbronn
Stadtkasse

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

Öffentliche Zustellung 

Für Herrn Johannes Kara
zuletzt wohnhaft: Steinheimer Straße 
162, 32805 Horn-Bad Meinberg
wurde am 25.04.2024, Az.: 2217.240845, 
eine Entscheidung des Amtes für Fami-
lie, Jugend und Senioren getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, er-
folgt hiermit die öffentliche Zustellung 
gemäß § 11 Landesverwaltungszustel-
lungsgesetz.
Das Schriftstück kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an beim Amt für Familie, Ju-
gend und Senioren, Wollhausstraße 20, 
Zimmer 2.64, während der Dienstzeiten 
eingesehen werden. Ansprechpartnerin 
ist Frau Haak.
Stadt Heilbronn
Amt für Familie, Jugend und Senioren
-Unterhaltsvorschusskasse-

Öffentliche Sitzung des 
Stadtwahlausschusses zur 

Europawahl am 9. Juni 2024

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, um 14.00 
Uhr, findet im Rathaus Heilbronn, Klei-
ner Ratssaal, eine öffentliche Sitzung 
des Stadtwahlausschusses statt.
Gegenstand der Sitzung:
Ermittlung und Feststellung des Ergeb-
nisses der Wahl zum Europäischen Par-
lament am 9. Juni 2024 im Stadtkreis 
Heilbronn (§ 69 Abs. 2 Europawahlord-
nung).
Die Sitzung ist öffentlich.
Heilbronn, 27. Mai 2024
Der Vorsitzende des
Stadtwahlausschusses
Harry Mergel
Oberbürgermeister

Öffentliche Sitzung des 
Gemeindewahlausschusses 
zur Gemeinderatswahl am 

9. Juni 2024

Am Montag, 17. Juni 2024, um 14.00 Uhr, 
findet im Rathaus Heilbronn, Kleiner 
Ratssaal, eine öffentliche Sitzung des 
Gemeindewahlausschusses statt.

Gegenstand der Sitzung:
Ermittlung und Feststellung des Ergeb-
nisses der Wahl des Gemeinderats
am 9. Juni 2024 in der Stadt Heilbronn.
Die Sitzung ist öffentlich.

Heilbronn, 27. Mai 2024
Der Vorsitzende des
Gemeindewahlausschusses

Harry Mergel
Oberbürgermeister
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